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Amtsblatt 
der Stadt Langenzenn

Herausgeber: Stadt Langenzenn
Verantwortlich: 1. Bürgermeister Jürgen Habel 
Friedrich-Ebert-Straße 7  •  90579 Langenzenn
Telefon 09101-703-100  •  www.langenzenn.de

Bekanntmachung
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 77 „GE XI 
Ziegenberg“
hier: Durchführung der Öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Der Ferienausschuss der Stadt Langenzenn hat in seiner Sit-
zung am 17.08.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 77 „GE XI Ziegenberg“ beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde am 27.08.2021 ortsüblich bekannt gemacht.
Das Plangebiet liegt im Norden von Langenzenn, nördlich der 
Bahnlinie Siegelsdorf-Markt Erlbach (Zenngrundbahn) und 
westlich der Straße „Ziegenberg“. Die Gesamtfläche beträgt 
ca. 68.600 m² und umfasst die Flurstücke Nrn. 408/33 (tlw.), 
1866 (tlw.), 1880 (tlw.) sowie 1884, in der Gemarkung Lan-
genzenn. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem 
beigefügten Kartenausschnitt (Lageplan) des Stadtbauamtes 
der Stadt Langenzenn vom 22.11.2023, in dem der Planbereich 
gekennzeichnet ist. Der Kartenausschnitt ist als Anlage Teil 
dieser Bekanntmachung.
Ziel der Bauleitplanung ist entsprechend der Darstellung 
im Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
(FNP/LP) ein Bebauungsplan, der ein Gewerbegebiet gem. § 

8 BauNVO festsetzt. Die vorhandenen Gebäude sollen unter 
Berücksichtigung von Erweiterungsmöglichkeiten im Bestand 
gesichert werden. Die Fläche ist bereits vollständig als ge-
werbliche Baufläche im FNP/LP enthalten. Die neue Planung 
wäre demnach aus dem FNP entwickelt. Die Aufstellung des 
Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren gem. BauGB.
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde durch den Bau-, Um-
welt- und Verkehrsausschuss am 21.11.2023 gebilligt und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Entwurf mit Planblatt, Begründung und Umweltbericht 
steht auf der Internetseite der Stadt Langenzenn unter www.
langenzenn.de „Leben & Wohnen => Bauen => Bebauungs-
pläne => Hier gelangen Sie zum WebGis für Bürger => Bebau-
ungspläne und Flächennutzungsplan im Verfahren“ (https://
www.my-gis.de/langenzenn-beteiligungen/) vom

11. Dezember 2023 bis einschließlich 25. Januar 2024
zur Einsicht bereit.
Zudem können die Unterlagen während des Beteiligungszeit-
raums im Rathaus Langenzenn, Friedrich-Ebert-Str. 7, Dachge-
schoß Westflügel, Bauamt, Zimmer W 2.01-, 90579 Langen-
zenn, während der allgemeinen Dienststunden (Montag von 
08.00-12.00 Uhr, 14.00-16.00 Uhr, Dienstag von 08.00-12.00 
Uhr, 14.00-18.00 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 8.00-12.00 Uhr) 
eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stel-
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lungnahmen elektronisch, schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift bei der Stadt Langenzenn, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
90579 Langenzenn, Tel.: 09101/703-0, Fax: 09101 703-903, 
E-Mail: bauverwaltung@langenzenn.de abgegeben werden. 
Außerhalb der o.g. Dienststunden können Termine zur Ein-
sichtnahme oder zur Niederschrift von Stellungnahmen ver-
einbart werden.
Umweltbezogene Informationen liegen in Form des Umwelt-
berichtes zur Planung (zu den Schutzgütern Fläche, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt, Mensch, Landschaft, Kultur- und Sachgüter, sowie deren 
Wechselwirkungen) vor. Ferner liegen folgende umweltbezo-
gene Informationen zu den Schutzgütern zur Einsichtnahme 
vor:

Schutzgut Art der vorhandenen Informationen
Fläche • Stellungnahme des Planungsverbands Nürnberg
  vom 26.11.2021 (Flächeninanspruchnahme)
 • Stellungnahme der Regierung von Mittelfran- 

 ken vom 24.11.2021 (Flächeninanspruchnahme)

Boden • Landratsamt Fürth: Entlassung aus dem Kataster 
  nach Art. 3 BayBodSchG, Schreiben vom 04.01.2018
 • Stellungnahme des Landratsamts Nürnberger  

 Land vom 24.11.2021 (Altlasten)
 • Stellungnahme des Planungsverbands Nürnberg
  vom 26.11.2021 (angrenzendes Vorranggebiet  

 für Bodenschätze)
 • Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken 
  – Höhere Landesplanungsbehörde vom 24.11.2021  

 (angrenzendes Vorranggebiet für Bodenschätze)
 • Stellungnahme der Regierung von Oberfranken 
  – Bergamt Nordbayern vom 23.11.2021 (angren-
  zendes Vorranggebiet für Bodenschätze)
 • Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts 
  Nürnberg vom 25.11.2021 (Bodenschutz, Altlas- 

 ten)

Wasser • Stellungnahme des Landratsamts Nürnberger
   Land vom 24.11.2021 (Niederschlagswasserbe- 

 handlung)
 • Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts 
  Nürnberg vom 25.11.2021 (Niederschlagswasser- 

 behandlung, Gewässer, Grundwasser)

Pflanzen  • Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen 
und Tiere  artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) von Gros- 

 ser-Seeger & Partner Nürnberg vom 09.08.2023
 • Stellungnahme des Amts für Ernährung, Land-
  wirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim vom  

 15.11.2021 (Waldabstand)
 • Stellungnahme des Bund Naturschutz Langen- 

 zenn vom 24.11.2021 (Biotop-/Artenschutz)
 • Stellungnahme des Landratsamts Nürnberger  

 Land vom 24.11.2021 (Artenschutz)

Mensch  • Schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 090-
und  6834_02 von Möhler + Partner Bamberg vom
Gesundheit   13.01.2023
 • Verkehrsuntersuchung von Planungsgesell-
  schaft Stadt-Land-Verkehr GmbH München vom  

 25.10.2022
 • Stellungnahme der Deutschen Bahn AG vom
  22.11.2021 (Immissionen durch den Eisenbahn- 

 betrieb)
 • Stellungnahme des Landratsamts Nürnberger  

 Land vom 24.11.2021 (Immissionsschutz)
 • Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken 

– Höhere Landesplanungsbehörde vom 24.11.2021
  (Immissionen durch Tonabbau)
 • Stellungnahme des staatlichen Bauamts Nürn- 

 berg vom 21.11.2021 (Immissionen aus Straßen- 
 verkehr)

Es wird darauf hingewiesen, dass ein barrierefreier Zugang 
zum Bauamt im Rathaus der Stadt Langenzenn leider nicht 



Amtsblatt der Stadt Langenzenn Nr. 21 / 01.12.2023 - Seite 6

vorhanden ist. Aus diesem Grund kann bei Bedarf, nach vorhe-
riger Rücksprache mit der Stadt Langenzenn (Tel. 09101/703-
0), eine Einsichtnahme an einem geeigneten Ort im Rathaus 
oder eine Übermittlung in geeigneter Form erfolgen.
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abge-
geben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können 
(§ 4a Abs. 5 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 Nr. 3 
BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V.m. § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie eine Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 

über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen ent-
nehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche In-
formationspflichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls 
öffentlich ausliegt.

Langenzenn, den 22.11.2023

STADT LANGENZENN

Jürgen Habel
1. Bürgermeister

Bekanntmachung
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 80 „West-
lich der Deberndorfer Straße“ sowie 21. Änderung 
des Flächennutzungsplans mit integriertem Land-
schaftsplan im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 BauGB)
hier: Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit zur Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 80 „Westlich der Deberndorfer Straße“ 
sowie der 21. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB
Der Stadtrat der Stadt Langenzenn hat in seiner Sitzung am 
09.03.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 80 „West-
lich der Deberndofer Straße“ sowie die 21. Änderung des Flä-
chennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 01.04.2022 
ortsüblich bekannt gemacht. In seiner Sitzung am 20.07.2023 
beschloss der Stadtrat der Stadt Langenzenn die Änderung 
des Aufstellungs- und Änderungsbeschlusses dergestalt, dass 
der Geltungsbereich im Nordwesten erweitert wird. Der ge-
änderte Aufstellungsbeschluss wurde am 04.08.2023 ortsüb-
lich bekannt gemacht.
Das Plangebiet liegt südlich des Ortsteils Keidenzell. Die Ge-
samtfläche des Geltungs- bzw. Änderungsbereiches beträgt 
ca. 3,6 ha und umfasst die Flurstücke Nrn. 649 (tlw.), 677 (tlw.), 
678, 678/1, 678/2, 679, 680 (tlw.) in der Gemarkung Keiden-
zell. Das Plangebiet ist über die Deberndofer Straße (FÜ 24) 
erschlossen, die im Osten an das Plangebiet angrenzt. Das 
Plangebiet ist bereits mit einer Kompostier- bzw. Biogasan-
lage sowie zugehörenden Nebenanlagen (u.a. Technikhalle, 
Gärbehälter, Regenrückhaltebecken und Lager) bebaut. Der 
räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem beigefügten 
Kartenausschnitt (Lageplan) des Stadtbauamtes der Stadt 
Langenzenn vom 22.11.2023, in dem der Planbereich für den 
Bebauungsplan und die FNP-Änderung gekennzeichnet ist. 
Der Kartenausschnitt ist als Anlage Teil dieser Bekanntma-
chung.
Ziel der Bauleitplanung ist die Sicherung des Fortbestandes 
des bestehenden Betriebs sowie die Schaffung von Erweite-
rungsmöglichkeiten in einem verträglichen Maße und unter 
Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in 
diesem Bereich. Hierzu soll ein sonstiges Sondergebiet gem. 
§ 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Biogas/Kompostie-
rung“ im Bebauungsplan festgesetzt werden. Weiter sollen 
die nachteiligen Auswirkungen auf das Orts- und Landschafts-
bild beschränkt werden. Die Sicherstellung einer landschafts-
verträglichen Einbindung durch eine ausreichende Eingrü-
nung des Plangebiets, die Beschränkung der Versiegelungen 
auf das erforderliche Maß, um die nachteiligen Auswirkungen 
auf die Bodenfunktionen und die Grundwasserneubildung zu 
minimieren, sowie ein Ausschluss von Nutzungen, die ein un-
vertretbares Maß an neuem Ziel-/Quellverkehr verursachen 
oder die Immissionssituation in anderer Weise nachteilig be-

einflussen könnten, sind weitere Ziele der Planung.
Die Änderung des FNP, welcher bisher im Plangebiet Flächen 
für Ver- und Entsorgungseinrichtungen mit der Zweckbestim-
mung Abfall bzw. festgesetzte Ausgleichsflächen und Flächen 
für die Landwirtschaft, teilweise überlagert mit einer Schraf-
fur zur Gestaltung von Siedlungsrändern darstellte, wird im 
Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Im FNP 
wird der Änderungsbereich als Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung „Biogas/Kompostierung“ dargestellt.
Die jeweiligen Vorentwürfe mit Planblatt, Begründung und 
Umweltbericht stehen auf der Internetseite der Stadt Langen-
zenn unter www.langenzenn.de „Leben & Wohnen => Bau-
en => Bebauungspläne => Hier gelangen Sie zum WebGis für 
Bürger => Bebauungspläne und Flächennutzungsplan im Ver-
fahren“ (https://www.my-gis.de/langenzenn-beteiligungen/) 
vom

04. Dezember 2023 bis einschließlich 18. Januar 2024
zur Einsicht bereit.
Zudem können die Unterlagen während des Beteiligungszeit-
raums im Rathaus Langenzenn, Friedrich-Ebert-Str. 7, Dachge-
schoß Westflügel, Bauamt, Zimmer W 2.01-, 90579 Langen-
zenn, während der allgemeinen Dienststunden (Montag von 
08.00-12.00 Uhr, 14.00-16.00 Uhr, Dienstag von 08.00-12.00 
Uhr, 14.00-18.00 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 8.00-12.00 Uhr) 
eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stel-
lungnahmen elektronisch, schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift bei der Stadt Langenzenn, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
90579 Langenzenn, Tel.: 09101/703-0, Fax: 09101 703-903, 
E-Mail: bauverwaltung@langenzenn.de abgegeben werden. 
Außerhalb der o.g. Dienststunden können Termine zur Ein-
sichtnahme oder zur Niederschrift von Stellungnahmen ver-
einbart werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein barrierefreier Zugang 
zum Bauamt im Rathaus der Stadt Langenzenn leider nicht 
vorhanden ist. Aus diesem Grund kann bei Bedarf, nach vorhe-
riger Rücksprache mit der Stadt Langenzenn (Tel. 09101/703-
0), eine Einsichtnahme an einem geeigneten Ort im Rathaus 
oder eine Übermittlung in geeigneter Form erfolgen.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V.m. § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie eine Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen ent-
nehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche In-
formationspflichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls 
öffentlich ausliegt.

Langenzenn, den 22.11.2023

STADT LANGENZENN

Jürgen Habel
Erster Bürgermeister
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Mitteilungen der Stadt Langenzenn

Auszug aus der Niederschrift 

über die 36. Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses
am Dienstag, den 24.10.2023 um 16:05 Uhr im Sitzungssaal 

des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

2. Hochwasserschutz Zenn; 
hier: Stand Umsetzung Planungskonzept

Sachverhalt:
Die Unterlagen zur Vergabe von Planungsleistungen wurden durch 
das WWA fertiggestellt. Für eine Veröffentlichung wird die Zustim-
mung der vorgesetzten Behörden benötigt. 

Leider ist die finanzielle Situation im Budget der Regierung im aktu-
ellen Haushaltsjahr sehr angespannt, deshalb wurde die Priorisierung 
auf bereits laufende, also schon in fortgeschrittenen Planungen oder 
Bau befindlichen Hochwasserschutzprojekten gelegt. 

Damit sind die Haushaltsmittel der Regierung für das laufende Jahr 
erschöpft und eine Fortführung bzw. Aufnahme von Planungen im 
Hochwasserschutz Langenzenn in diesem Jahr leider nicht mehr mög-
lich. 

Anfang des kommenden Haushaltsjahres 2024 werden von der Regie-
rung und dem Ministerium erneut Projektpriorisierungen vorgenom-
men. 
Über das Ergebnis der Mittelzuweisungen wird das WWA zeitnah in-

formieren, was voraussichtlich im Frühsommer 2024 sein wird.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

4. Überflutungsvorsorge bei Hochwasser und Starkregen;
hier: Vorstellung Auditbericht

Sachverhalt:
Die DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e.V.) wurde nach Stadtratsbeschluss vom 07.04.2022 beauftragt, 
bei der Stadt Langenzenn ein Hochwasseraudit durchzuführen. Dieses 
fand statt am 15. und 16. März 2023.

Die Ergebnisse werden in Form eines Auditberichts übermittelt. Der 
Auditor wird sie in der Stadtratssitzung am 7. Dezember 2023 vorstel-
len.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

5. Integrales Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement
hier: aktueller Stand Ausschreibeverfahren

Sachverhalt:
Die Stadt Langenzenn wurde im Juli 2021 vor Augen geführt, welche 
Auswirkungen Starkregenereignisse nach sich ziehen können.

Um auf künftige Ereignisse besser vorbereitet zu sein, soll ein „In-
tegrales Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement“, 
welches sowohl Hochwasser aus Fließgewässern als auch sogenanntes 
„wild abfließendes Wasser“ berücksichtigt, erstellt werden. Dies wur-
de vom Stadtrat in der Sitzung am 07.04.2022 beschlossen.

Auf Grund des Umfangs und der Deckelung der Förderkosten wurde 



dazu das Stadtgebiet in drei Bereiche aufgeteilt, so dass insgesamt drei 
Konzepte erstellt werden, jeweils für das Gebiet Langenzenn Nord, 
Langenzenn Mitte und Langenzenn Süd. Wie im Beschluss festgelegt, 
wurden daraufhin drei Förderanträge gestellt. Die Zuwendungsbe-
scheide liegen vor. Nach Beschluss im Ferienausschuss vom 03.08.2023 
wurde das Ausschreibungsverfahren an IB Miller vergeben. 

Seitdem wurden die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet und sind 
zurzeit in der letzten Feinabstimmung. 

Die Ausschreibung erfolgt bis Ende Oktober über das Portal Bay. 
Staatsanzeiger, e-Services, so dass im Laufe des Novembers Angebote 
eingestellt werden können. 
Die Auswertung der Angebote sowie die Wahl des Ingenieurbüros 
erfolgen im Anschluss, so dass bis Jahresende der Auftrag vergeben 
werden kann. 
Mit der Erarbeitung des Konzepts kann das beauftragte Ingenieurbü-
ro dann im Januar beginnen.
Geplante Laufzeit 1,5 Jahre.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

6. Verkehrsangelegenheiten

6.3. Anfrage des Seniorenrates auf Anbringung eines Straßenpfostens 
im Bereich An der Bahn

Sachverhalt:
Der Verwaltung liegt eine Anfrage des Seniorenrates Langenzenn vor. 

Es wird beobachtet, dass die Straße An der Bahn hinter der AWO-Seni-
orenbetreuung zunehmend, auch seit Einrichtung des Kreisverkehres, 
als Durchgangsstraße genutzt wird. 

Die Straße ist für den Anliegerverkehr zugelassen und endet in einem 
Wendehammer. Der P+R Parkplatz ist über die Zufahrt des Bahnhofes 
erreichbar und endet in einer Sackgasse.

Der Seniorenrat hat darum gebeten eine Lösung zu finden, die Situa-
tion des Durchgangsverkehrs, der teilweise mit überhöhten Geschwin-
digkeiten die Straße passiert, zu verbessern. 
Die derzeitige Situation stellt für Besucher und für die Bewohner eine 
zunehmende Gefährdung dar. 

Das AWO-Seniorenheim würde es begrüßen, wenn die Straße An der 
Bahn mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 km/h ver-
sehen wird. 

Die AWO geht von durchschnittlich ca. 80 Fahrzeugen pro Tag an Be-
sucher, Angestellte, Lieferverkehr aus. Im Sommer kann die Zahl etwas 
höher sein, so auch bezüglich der Zahl der Eisdielenbesucher. Für die 
ansässige Firma sollte man nach Einschätzung der AWO ebenfalls 10-
20 Bewegungen dazu rechnen, sodass man insgesamt auf ca. 100 Fahr-
zeugen pro Tag kommt.

Für weitere Abstimmungen wurden zwei Verkehrszählungen an zwei 
Standorten (1x direkt vor dem Hintereingang AWO und 1x direkt an 
der Schwelle des Wendehammers) an den Bauhof beauftragt.

Die erste Messung mit dem Zählgerät in der Nähe des Hintereingangs 
AWO hat ergeben, dass täglich ca. 400 Fahrzeuge vorbeikommen, mit 
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 22 bis 32 km/h.

In 8 Tagen wurden ca. 2.900 Fahrzeuge erfasst. Insgesamt nur 1,3 % 
der Fahrzeuge war zu schnell unterwegs.

Die zweite Messung mit dem Zählgerät an der Schwelle des Wende-
hammers hat ergeben, dass täglich ca. 590 Fahrzeuge vorbeikommen, 
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19 bis 25 km/h.

In 8 Tagen wurden ca. 4.113 Fahrzeuge erfasst. Insgesamt nur 0,1 % 
der Fahrzeuge war zu schnell unterwegs.

Durch Verkehrszeichen ist das Durchfahrtsverbot vom Bahnhof kom-
mend, die Anzeige einer Sackgasse und das erlaubte Befahren nur 
durch den Anliegerverkehr klar geregelt. 
Eine polizeiliche Überwachung der Verkehrszeichen ist hier stichpro-
benartig jedoch nicht ausreichend und auch teilweise kaum durchzu-
setzen (Anlieger frei). 

Als mögliches Mittel wird nur eine optische Barriere zur Verdeutli-
chung der Verbotsbeschilderungen gesehen. Die Verkehrsfachbehör-
den haben hier die Absperrung mit zwei klappbaren Straßenpfosten 
empfohlen. 

Der Straßenbaulastträger folgt der Empfehlung teilweise und schlägt 
vor, einen Straßenpfosten anzubringen, sowie den Wendehammer mit 
Halteverboten zu versehen. 

Zudem könnte eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 km/h 
gemäß StVO direkt vor der AWO angebracht werden, was lediglich 
die Verkehrsmessungen bestätigen würde, jedoch die Problematik des 
Durchgangsverkehrs nicht verbessern würde.

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beauftragt die Verwaltung 
mit der Anordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 20 km/h 
vor dem Hintereingang der AWO Seniorenbetreuung. Die zuständige 
Polizeiinspektion wird um stichpunktartige Überwachung des Durch-
gangsverkehrs gebeten. 

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

6.4.Buslinien; 
hier: Fortführung des Fahrplanes für 2024 und Einbahnstraßenrege-
lung Altstadt

Sachverhalt:
Mit Umstellung der Buslinien im Jahr 2022 wurden dem ÖPNV für den 
Fahrplanbetrieb 2023 Vorschläge zur Verbesserung unterbreitet. Der 
Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.09.2022 beigefügte Eckpunkte 
beschlossen. 

Rückblickend auf den Fahrbetrieb 2023 konnte festgestellt werden, 
dass der Landkreis sowie auch die Busunternehmer mit dem Verlauf 
sowie den Änderungen zufrieden sind. 

Die Routen haben sich innerhalb des Probebetriebs bewährt, sodass 
auch die Empfehlung ist, die Einbahnstraßenregelungen weiterhin 
beizubehalten. 

Die Ausnahmegenehmigungen sind jährlich neu zu beantragen. Die 
Beantragung ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Routen bleiben beste-
hen. Die Fahrten werden sich geringfügig ändern. (18 Fahrten am 
Stadtfriedhof statt 15; 13 Fahrten über die Sanktustorstraße statt 16; 8 
Fahrten für den N 22 sind gleichgeblieben). 

Auf die Eckpunkte, sowie die jährliche Ausnahmegenehmigung und 
die Fahrplanbekanntgabe wird weiterhin verwiesen

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt den Buslinienver-
kehrs innerhalb der Kernstadt gemäß dem Fahrbetrieb 2023 weiter-
zuführen. 

Die Einbahnstraßenregelung in der Oberen Ringstraße und in der Stra-
ße Schreiberstorberg soll vom Probebetrieb in die feste Umsetzung 
gehen. Die Markierungsarbeiten sollen gemäß den Planungen (Skiz-
zierung vom 06.07.2023) umgesetzt werden.

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

6.5. Umsetzungsstrategie Radverkehrskonzept; 
hier: Sachstand der Entwurfsplanungen

Sachverhalt:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 
25.01.2023 u. g. Maßnahmen zur Umsetzung in einer gemeinschaft-
lichen Initiative mit dem Landkreis Fürth beschlossen. 

Auf Grundlage des Beschlusses wurde im Weiteren beschlossen, das 
Stadt- & Verkehrsplanungsbüro Kaulen mit den Planungen zu beauf-
tragen.

Der Planungsumfang für die nachfolgenden Maßnahmen enthält im 
Wesentlichen die Realisierung und Ertüchtigung von Fahrradwegen 
und Fahrradstraßen und Knotenpunkten mittels Ausbaumaßnahmen, 
Beschilderung und Markierung in der Planungstiefe einer Vorpla-
nung. Die Ergebnisse der Planung dienen in einem weiteren Schritt als 
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Grundlage für einen förderfähigen Ausbau.

1) Rad-Pendlerroute in Ost-West-Richtung (1.3.1.1), Klaushofer Weg 
und Route durch Horbach (Maßnahmen 176, 160, 159, 158, 157, 
117) als durchgängige Fahrradstraße, abschnittsweise ist dabei auch 
der Oberbau in Asphaltbauweise herzustellen, Maßnahmen für den 
landwirtschaftlichen Verkehr sind ebenfalls vorzusehen. Strecken-
länge ca. 4,6 km. (Die Pendler-Route soll südlich, statt nördlich, der 
B8 verlaufen. Die Ortsdurchfahrt von Horbach soll ebenfalls geprüft 
werden, inwieweit diese bei geänderter Ost-West-Wegeführung 
notwendig erforderlich ist.)

2) Verbindung zwischen Fuß- und Radweg am Klaushofer Weg über 
die B8 Brücke (1.3.1.2) bis zum Parkplatz am Waldrand (Maßnahmen 
163, 233) eventuell als Fahrradstraße bzw. mit Abschnitten als ver-
kehrsberuhigte Bereiche. Prüfung und Vorplanung eines Fuß- und 
Radwegs ab der Baugebiet in Richtung Klaushof mit Vorplanung 
der Wegeführung über die B8-Brücke. Streckenlänge ca. 1,4 km.

3) Südliche Route durch Horbach (Maßnahme 111, 114, 115 und even-
tuell 116) mit Anschluss an die Pendlerroute 117 bis Auffahrt zur B8 
(1.3.1.3) eventuell als Fahrradstraße bzw. mit Maßnahmen zur Re-
duzierung des Durchgangsverkehrs sowie Bau einer Querungshilfe 
in der Nürnberger Straße. Streckenlänge ca. 2,5 km.

4) Fahrradweg nach Puschendorf (1.3.2) als überörtliche Verbindung 
(Maßnahme 64) abschnittsweise mit Oberbau in Asphaltbauweise, 
Maßnahmen für den landwirtschaftlichen Verkehr sind ebenfalls 
vorzusehen. Streckenlänge ca. 1,7 km.

5) Veit-Stoß-Straße (1.3.3) im Bereich zwischen Nürnberger Straße und 
Flurstraße abschnittsweise als kombinierter Fuß- und Radweg (Maß-
nahme 110) bzw. unter Berücksichtigung einer Neuaufteilung der 
Verkehrsflächen. Streckenlänge ca. 1,1 km.

6) Radwegeverbindung von der Kreuzung Windsheimer Straße/Würz-
burger Straße (1.3.4) über den Bahnübergang mit Ein- und Auslei-
tung Fahrradverkehr von der alten B 8 (Maßnahme 167, überwie-
gend Baulast Landkreis). Die Planung der Gesamtmaßnahme erfolgt 
zusammen mit dem staatlichen Bauamt unter Berücksichtigung der 
anstehenden Sanierung der Zennbrücke sowie der Fußgänger- und 
Radfahrerführung im Bereich zwischen den Kreuzungsbereichen 
„Schwaiger“ und Bahnübergang Hardhof. Die Baulast liegt im We-
sentlichem beim Landkreis Fürth bzw. staatlichen Bauamt. Strecken-
länge ca. 2,2 km. Die gesamte 
Verkehrssituation Knotenpunkt 
Windsheimer Straße (Kreuzung, 
Kreisverkehr oder ähnliches) soll 
geprüft und betrachtet werden). 

7) Entschärfung des Knotens Äußere 
Windsheimer Straße – Lohäcker-
straße (1.3.5) als Gefahrenpunkt 
(Maßnahme ohne Benennung 
bei Landkreiskonzept, Nähe 194), 
Streckenlänge ca. 0,3 km.

8) Abstellanlagen für den Bahnhof 
Laubendorf (1.4) im Rahmen 
einer Vorplanung für die Ge-
staltung von Abstellanlagen für 
Fahrräder, Fußgängerwege und 
Aufenthaltsflächen.

Der Ausschuss nimmt Kennt-
nis.  

7. Bauleitplanung

7.1. 24. Änderung des Flächennut-
zungsplanes sowie Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 84 „FF-PV-An-
lage Kirchfembach am 
Oberfembacher Weg; 
hier: Vorstellung des Vorentwurfes

Sachverhalt:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 12.10.2023 die 24. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 84 „FF-PV-Anlage Kirchfembach am Oberfembacher Weg“ im Pa-
rallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB beschlossen. 

Wesentliches Ziel der Bauleitplanung ist es, im Umfeld des Ortsteils 
Kirchfembach die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf 
der Flurnummer 405, Gemarkung Kirchfembach, zu ermöglichen.

Mit dem Bebauungsplan sollen die baurechtlichen Voraussetzungen 
für ein Sondergebiet zur großflächigen Nutzung der Solarenergie mit-
tels Photovoltaik geschaffen werden. 

Mit der Ausarbeitung der Planungsunterlagen wurde das Büro TB 
Markert, Nürnberg, beauftragt.

Die Vorentwürfe der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie 
des Bebauungsplanes Nr. 84 „FF-PV-Anlage Kirchfembach am Ober-
fembacher Weg“ werden dem Ausschuss vorgestellt. 

Die Verwaltung wurde bereits mit Stadtratsbeschluss vom 12.10.2023 
mit der Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeit- und Behörden-
beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beauftragt.

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die Vorentwürfe der 
24. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des Bebauungsplanes 
Nr. 84 „FF-PV-Anlage Kirchfembach am Oberfembacher Weg“ zur 
Kenntnis. 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

7.2. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Klaushofer Weg / Zoll-
nerstraße“; 
hier. Vorstellung des Rahmenplanes

Sachverhalt:
Der Stadtrat der Stadt Langenzenn hat in seiner Sitzung am 27.07.2023 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Klaushofer Weg/Zoll-
nerstraße“ beschlossen. In gleicher Sitzung wurde der Änderungsbe-
schluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) mit integ-
riertem Landschaftsplan geändert. 

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Ände-
rung des Änderungsbeschlusses zur 13. FNP-Änderung wurden am 
08.09.2023 öffentlich bekannt gemacht.

Zur Deckung des Bedarfs an Wohnbauflächen speziell im Geschoss-
wohnungsbau, soll das Plangebiet entwickelt werden. Der Standort 
bietet sich aufgrund des Anschlusses an bestehende Wohngebiete so-
wie der in der näheren Umgebung vorhandenen Kindergärten an.
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Ziel der Bauleitplanung ist daher die Festsetzung von allgemeinen 
Wohngebieten gem. § 4 BauNVO.

Bereits im Zuge der 11. Änderung des FNP wurde unter der Vorausset-
zung des Rückbaus der 110 kV-Leitung der N-Ergie 2016 und 2017 eine 
Rahmenplanung für den Bereich südlich der Zollnerstraße entwickelt 
(s. Abb. u.) und auch im Bauausschuss vorgestellt. Die Freileitung wird 
jedoch nicht wie damals vorgesehen rückgebaut, sondern soll nach ak-
tuellen Angaben der N-Ergie erhalten und weiter in Betrieb bleiben. 
Damit ändern sich die Voraussetzungen für die Überplanung des Be-
reichs östlich des Klaushofer Weges und südlich der Zollnerstraße auf-
grund der einzuhaltenden Bau- und Bewuchsbeschränkungsbereiche 
maßgeblich. Zudem sind die damaligen Nutzungsvorgaben (Buspark-
platz, Nahversorger) an dieser Stelle nicht mehr aktuell (vgl. Stadtrats-
beschluss zur 13. FNP-Änderung am 27.07.2023). Zur Ermöglichung 
einer Bebauung des Bereichs unter den nun gegebenen Vorausset-
zungen waren daher alternative Bebauungskonzepte zu entwickeln, 
die im Folgenden beschrieben werden.

Mit der Ausarbeitung der Planungsunterlagen wurde das Büro GSP, 
Nürnberg beauftragt. Vorgesehen ist entsprechend der Bedarfsanalyse 
Geschosswohnungsbau, je nach Bedarf in größerem Umfang für ein-
kommensorientierte Förderung (EOF) (sog. sozialer Wohnungsbau). 
Hier hat die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Langenzenn bereits 
gute Erfahrungswerte, auf die bei der Einordnung zurückgegriffen 
werden sollte.

Im Trassenbereich der Freileitung wären diejenigen Nutzungen zu le-
gen, die dort aufgrund der Beschränkungsbereiche möglich sind (z.B. 
Stellplatzanlagen). 

Im Rahmenplan ist nur die grobe Erschließung für den fließenden und 
ruhenden Verkehr dargestellt, sowie mögliche Platzhalter für die Stel-
lung der Hauptgebäude. Eine detailliertere Planung mit Wegeverbin-
dungen (Erschließung Hauszugängen), erforderlichen Fahrradabstell-
plätzen (lt. Stellplatzsatzung je angefangene 70 qm Wohnfläche ein 
Fahrradabstellplatz, möglichst überdacht), Müllhäusern etc. erfolgt in 
der weiteren Detailplanung. 
Für alle baulichen Anlagen, die im Baubeschränkungsbereich liegen, 
ist die Zustimmung der N-Ergie erforderlich.

Die Bündelung des Stellplatznachweises im Norden des Plangebiets 
führt zu einer mehr oder weniger stark ausgeprägten, städtebaulich 
unattraktiven aber praktikablen und für geförderten Wohnraum ak-
zeptablen Situation. Aus diesem Grund könnte in Erwägung gezogen 
werden, Abstimmungen mit der N-Ergie hinsichtlich einer Erdverle-
gung der 110 kV-Leitung oder ggf. einer Verlegung der Trassenfüh-
rung zu führen, um an dieser Stelle eine für die Stadt Langenzenn 
langfristig, problematische und unbefriedigende Situation möglichst 
zu vermeiden.

Wie schon bei der Änderung des Aufstellungsbeschlusses der 13. FNP-
Änderung (Stadtrat vom 27.07.2023) ausgeführt, könnte gegebenen-
falls im Plangebiet selbst auch eine Kindertagesstätte vorgesehen wer-
den. Diese wäre im Rahmen eines Wohngebietes allgemein zulässig 
und muss nicht gesondert ausgewiesen werden. Sie könnte beliebig im 
Gebiet angesiedelt werden.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

7.3.  23. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 83 „Agri-PV Göckershof“ im Parallelverfahren; 
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses

Sachverhalt:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 
28.02.2023 einen empfehlenden Beschluss an den Stadtrat bzgl. der 
23. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Mr. 83 „Agri-PV Göckershof“ im Parallelverfahren 
gefasst. 

Eine abschließende Beschlussfassung im Stadtrat konnte bislang nicht 
erfolgen, da noch Abstimmungs- bzw. Klärungsbedarf seitens des An-
tragsstellers mit dem Grundstückseigentümer bestand. 

Zwischenzeitlich liegt der Verwaltung eine Rückmeldung des Antrags-
stellers vor, in der mitgeteilt wurde, dass das Bauleitplanverfahren 
aufgrund der Nichtverfügbarkeit der landwirtschaftlichen Fläche nicht 
weiter fortgeführt werden kann.

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.

Der empfehlende Beschluss zur 23. Änderung des Flächennutzungs-
planes sowie Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 83 „Agri-PV Gö-
ckershof“ im Parallelverfahren vom 28.02.2023 wird hiermit aufge-
hoben.

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

8. Baugesuche und Anträge auf Vorbescheid

Sachverhalt:
Es wurden zehn Anträge behandelt.

9. Sachstandsberichte laufender städtischer Projekte

9.1. Bauwerksanierung 2023; Stadtfriedhof - Sanierungsarbeiten der 
südlichen Friedhofsmauer;
hier: Sachstandsbericht und Kostenübersicht

Sachverhalt:
Die prüffähigen Unterlagen zu Mehraufwendungen und geänderten 
Leistungen im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurden durch den Un-
ternehmer erst am vergangenen Freitag an die Stadt Langenzenn und 
das planende Ingenieurbüro zugestellt. Eine Bearbeitung konnte so-
mit nicht termingerecht erfolgen.

Bei der Herstellung der Pflasteroberflächen im Bereich der obersten 
Grabreihe entlang der Friedhofsmauer sowie der Überarbeitung und 
Sicherung der Wandflächen des südwestlichen Mauerteils handelt es 
sich um Mehraufwendungen, die in der bisherigen Ausschreibung 
nicht aufgeführt waren.

Eine exakte Darstellung erfolgt in der kommenden Sitzung des Bau-, 
Umwelt- und Verkehrsausschusses. 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

9.2. Brückenprüfung und Sanierungen; 
hier: Rückblick auf das vergangene Jahr und Ausblick auf das nächste 
Jahr

Sachverhalt:
Die Brückenbauwerke und Sonderbauwerke der Stadt Langenzenn 
werden durch das Ingenieurbüro Kurt Balling GmbH, Würzburg, regel-
mäßig den notwendigen Haupt- und Zwischenprüfungen unterzogen. 
Zudem werden zusätzlich zweimal pro Jahr Zusatzkontrollen durch 
das Ingenieurbüro durchgeführt.

Es müssen insgesamt 48 Bauwerke geprüft werden, auf Grundlage der 
Ergebnisse der Brückenprüfungen 2022 sind im Jahr 2023 und 2024 
folgende Maßnahmen notwendig.

Bauwerk 42, Mauer am Stadtfriedhof
• Die Arbeiten werden bis Anfang November fertiggestellt

Bauwerk 47, Stützmauern Falkenstraße
• Die Arbeiten wurden Ende September fertiggestellt 

Weitere Maßnahmenbeschreibung erfolgt kurzfristig. 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

9.3. Straßenbeleuchtung; 
hier: Sachstandsbericht zu verschiedenen Maßnahmen

Sachverhalt:
Zuletzt wurden in den Außenorten noch ca. 150 Straßenbeleuch-
tungen mit LED-Leuchtmitteln umgerüstet.

Im Hinblick auf eine künftige zeitliche Steuerung und ggf. Anpassung 
der Leuchtstärke der Straßenbeleuchtung wurden verschiedenste Ein-
stellmöglichkeiten geprüft. So ist es beispielsweise künftig auch mög-
lich, die bisher umgerüsteten LED-Leuchtköpfe in ihrer Leuchtstärke 
weiter zu dimmen. Hierzu laufen Abstimmungen mit dem Hersteller 
der vorhandenen Straßenbeleuchtung. Es ist davon auszugehen, dass 
für das Jahr 2024 weitere Optimierungen und damit weitere Energie-
einsparungen möglich sind.
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Für den Bereich der Altstadt konnten bisher leider keine adäquaten 
Leuchtköpfe gefunden werden. Die verschiedenen getesteten Model-
le konnten meist weder technisch noch optisch die Kriterien erfüllen.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

9.4. Sachstandsbericht zum Winterdienst Ausblick 2023/2024; 
hier: Salzbestellung

Sachverhalt:
Ein Sachstandsbericht zum Winterdienst des Jahres 2022/2023 und ein 
Ausblick auf 2023/2024 erfolgte im Mai 2023.

Im vergangenen Winter wurde die eher geringe Menge von ca. 200 
Tonnen Streusalz verbraucht. Inzwischen wurden die Salzvorräte auf 
die übliche Menge von rund 350 – 400 Tonnen aufgefüllt.

Die Kosten für die bestellten 208 Tonnen belaufen sich auf brutto 
17.326,40 Euro. 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Auszug aus der Niederschrift 

über die 48. Sitzung des Hauptausschusses
am Donnerstag, den 26.10.2023 um 16:00 Uhr im Sitzungssaal 

des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

2. Weihnachtsmarkt - Vorschau

Sachverhalt:
Aufgrund der Einbahnregelung in der Oberen Ringstraße und dem 
Schreiberstorberg ist eine bessere Umleitungsregelung während des 
Marktbetriebes angedacht. So soll erstmals am Weihnachtsmarkt 2023 
eine Verlagerung der Marktstände von der Friedrich-Ebert-Straße bis 
zur Einmündung Rosenstraße auf den Martin-Luther-Platz und dem 
Kirchhof, bis hin zum Backhaus der Hans-Sachs-Spielgruppe, erprobt 
werden. Von der Grundschule wird der Martin-Luther-Platz nicht mehr 
als Treffpunkt benötigt, da kein Laternenumzug stattfindet.

Seitens der jeweiligen Vereinsverantwortlichen besteht nach Rückspra-
che Einverständnis hinsichtlich der Änderung des bisherigen Stand-
platzes. Die Hans-Sachs-Spiel-Gruppe würde das Backhaus öffnen, mit 
dem evangelisch-lutherischen Pfarramt ist abgestimmt, dass vor dem 
Seiteneingang und den Garagen der evangelischen Kirche ebenfalls 
Stände aufgebaut werden dürfen. 

Der Eingangsbereich der Rosenstraße, von der Friedrich-Ebert-Straße 
kommend, bleibt frei von Marktständen. Der WC-Wagen wird in der 
Rosenstraße im Kurvenbereich zwischen Hausnummer 20 und 24 ste-
hen. Die Klosterstraße bleibt ebenfalls frei von Marktständen, sodass 
eine Sperrung des Schwabenbergs ab Kreuzung Alte Zennstraße noch 
nicht erforderlich ist.

Die bedarfsmäßige Versorgung der Stände mit Strom- und Wasseran-
schlüssen ist mit den Technikern der Stadtwerke abgestimmt. Seitens 
der örtlichen Verkehrsbehörde wird eine Umleitungsregelung mit Öff-
nung der Friedrich-Ebert-Str. /Einmündung Sanktustorstraße für den 
Verkehr als positiv bewertet. 

Falls bei der Nachbetrachtung des Marktes positives Feedback erfolgt, 
könnte für das Altstadtfest ebenfalls diese Marktplanung erprobt wer-
den.

Etabliert sich diese Marktaufteilung käme, wo notwendig, eine Festin-
stallation von Strom- und Wasseranschlüssen für die Marktstände in 
Betracht. Ein festes Veranstaltungskonzept für Märkte könnte ausge-
arbeitet und künftig gleichbleibend zum Einsatz kommen.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

3. Bekanntgabe des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2022 der Stadt 

Langenzenn

Sachverhalt:
Dem Hauptausschuss wird das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 der 
Stadt Langenzenn zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt erst nach Abschluss der 
örtlichen Rechnungsprüfung.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 29.278.430,86 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  29,02 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  93,08 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV  0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren  0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  128,55 €
- Sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  14.413,29 €

Summe bereinigte Einnahmen  29.263.766,92 €

Ausgaben  29.263.766,92 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
+ neue Haushaltsausgabereste  0,00 €

Summe bereinigte Ausgaben  29.263.766,92 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen  7.723.900,71 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV 0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr 793.000,00 €
+ neue Haushaltseinnahmereste - Kreditermächtigung  1.499.000,00 €

Summe bereinigte Einnahmen  8.429.900,71 €

Ausgaben  4.616.040,73 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr  7.140,02 €
+ neue Haushaltsausgabereste  3.821.000,00 €
Summe bereinigte Ausgaben 8.429.900,71 €

In dem Rechnungsergebnis sind enthalten:

Zuführung zum Vermögenshaushalt  3.687.131,68 €
Sollüberschuss  81.430,78 €

Der Überschuss wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Restbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme 2021 in Höhe von 
793.000,00 € wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genom-
men.
Die vorgesehene Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 1.499.000,00 € 
wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen. Sie wurde 
als Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr übertragen.

Beschluss:
Der Hauptausschuss nimmt vom Ergebnis der Jahresrechnung 2022 der 
Stadt Langenzenn Kenntnis (Art. 102 Abs. 2 GO) und empfiehlt dem 
Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat nimmt vom Ergebnis der Jahresrechnung 2022 der Stadt 
Langenzenn Kenntnis (Art. 102 Abs. 2 GO).

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

4. Bekanntgabe des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2022 der 
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Hospitalstiftung Langenzenn

Sachverhalt:
Dem Hauptausschuss wird das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 der 
Hospitalstiftung Langenzenn zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt erst nach Abschluss der 
örtlichen Rechnungsprüfung.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen  386.266,21€
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV  0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren  0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- Sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €

Summe bereinigte Einnahmen  386.266,21 €

Ausgaben  386.266,21 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
+ neue Haushaltsausgabereste  0,00 €

Summe bereinigte Ausgaben  386.266,21€

Vermögenshaushalt

Einnahmen  662.609,15 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr    (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV  0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
+ neue Haushaltseinnahmereste - Kreditermächtigung  0,00 €

Summe bereinigte Einnahmen  662.609,15 €

Ausgaben  828.226,08 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
+ neue Haushaltsausgabereste  0,00 €
Summe bereinigte Ausgaben  828.226,08 €

In dem Rechnungsergebnis sind enthalten:

Zuführung zum Vermögenshaushalt  217.556,71 €
Sollfehlbetrag  165.616,93 €

Der Sollfehlbetrag der Jahresrechnung 2022 wird gemäß § 23 Komm-
HV-Kameralistik im Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung Lan-
genzenn veranschlagt und abgewickelt.

Die vorgesehene Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 196.550,00 € wur-
de nicht in Anspruch genommen.

Beschluss:
Der Hauptausschuss nimmt vom Ergebnis der Jahresrechnung 2022 der 
Hospitalstiftung Langenzenn Kenntnis (Art. 102 Abs. 2 GO) und emp-
fiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat nimmt vom Ergebnis der Jahresrechnung 2022 der Hospi-
talstiftung Langenzenn Kenntnis (Art. 102 Abs. 2 GO).

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

5. Feststellung der Jahresrechnung 2018 und 2019 der Stadt Lan-
genzenn und Entlastung (Art. 102 Abs. 3 GO)

Sachverhalt:
Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO hat der Stadtrat nach Durchführung der 
örtlichen Prüfung der Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung die Jah-
resrechnung festzustellen und einen Beschluss über die Entlastung 
herbeizuführen.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Beschluss:
Der Stadtrat stellt nach Durchführung der örtlichen Rechnungsprü-
fung die Jahresrechnung der Haushaltsjahre 2018 und 2019 der Stadt 
Langenzenn gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt fest:

 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Jahr Einnahmen  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag Gesamt

 EURO   EURO  EURO  EURO  EURO  EURO

2018 26.701.938,49   26.701.938,49 15.206.145,69  15.206.145,69  0,00  41.908.084,18

2019  27.474.001,27   27.474.001,27   13.396.544,05   13.396.544,05   0,00   40.870.545,32

Der Stadtrat genehmigt die geleisteten über- und außerplanmäßigen 
Einnahmen und Ausgaben sowie die gebildeten Haushaltseinnahme- 
und -ausgabereste der Jahresrechnungen 2018 und 2019 der Stadt 
Langenzenn mit den obigen Abschlusszahlen.

Der Stadtrat beschließt nach Abschluss der örtlichen Prüfung gemäß 
Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung des ersten Bürgermeisters für die 
Rechnungsjahre 2018 und 2019 der Stadt Langenzenn.

einstimmig beschlossen Dafür: 7  Dagegen: 0   

(Erster Bürgermeister Jürgen Habel nimmt gemäß Art. 49 GO an der 
Beratung und Abstimmung nicht teil, den Vorsitz übernimmt Stadtrat 
Durlak.)

6. Feststellung der Jahresrechnung 2018 und 2019 der Hospitalstif-
tung Langenzenn und Entlastung (Art. 102 Abs. 3 GO)

Sachverhalt:
Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO hat der Stadtrat nach Durchführung der 
örtlichen Prüfung der Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung die Jah-
resrechnung festzustellen und einen Beschluss über die Entlastung 
herbeizuführen.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Beschluss:
Der Stadtrat stellt nach Durchführung der örtlichen Rechnungsprü-
fung die Jahresrechnung der Haushaltsjahre 2018 und 2019 der Hospi-
talstiftung Langenzenn gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt fest:

 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Jahr Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag Gesamt

 EURO EURO EURO EURO EURO EURO

2018 311.276,76  311.276,76  138.499,84  256.188,78  117.688,94  567.465,54

2019  569.536,22  569.536,22  321.546,66  498.229,68  176.683,02  1.067.765,90
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Der Stadtrat genehmigt die geleisteten über- und außerplanmäßigen 
Einnahmen und Ausgaben sowie die gebildeten Haushaltseinnahme- 
und -ausgabereste der Jahresrechnungen 2018 und 2019 der Hospital-
stiftung Langenzenn mit den obigen Abschlusszahlen.

Der Stadtrat beschließt nach Abschluss der örtlichen Prüfung gemäß 
Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung des ersten Bürgermeisters für die 
Rechnungsjahre 2018 und 2019 der Hospitalstiftung Langenzenn.

einstimmig beschlossen Dafür: 7  Dagegen: 0   

(Erster Bürgermeister Jürgen Habel nimmt gemäß Art. 49 GO an der 
Beratung und Abstimmung nicht teil, den Vorsitz übernimmt Stadtrat 
Durlak.) 

7. Sonderrücklage Krippner; 
hier: weitere Verwendung

Sachverhalt:
In der Sitzung des Stadtrates am 06.04.2017 wurde beschlossen, das 
Vermögen aus der Erbschaft von Herrn Horst-Dieter Krippner vorläu-
fig einer Sonderrücklage zuzuführen. Für die weitere Verwendung der 
Sonderrücklage ist ein separater Beschluss notwendig.

In der Sitzung des Stadtrates am 27.07.2023 bittet Stadtrat Durlak da-
rum, die Thematik zum Sondervermögen Krippner vorzustellen und 
mitzuteilen, was damit umsetzbar wäre.

Die Verwaltung teilt mit, dass sich in der Sonderrücklage „Erbschaft 
Krippner“ 286.096,08 € befinden. Diese sind unmittelbar und aus-
schließlich zu ähnlichen mildtätigen Zwecken zu verwenden, welche 
dem ursprünglich angedachten Stiftungszweck entsprechen. 

Der ursprünglich vom Erblasser gewünschte Zweck war:

1. Der unmittelbare und ausschließliche Zweck der selbstlos tätigen 
Stiftung soll sein, bedürftigen Halbwaisen oder Waisen – sollten solche 
nicht vorhanden sein, bedürftigen sonstigen Studenten – mit Wohnsitz 
im Landkreis Fürth ein Studium an einer in- oder ausländischen Hoch-
schule zu ermöglichen sowie bedürftigen Einwohnern im Landkreis 
Fürth das Halten eines Hundes zu ermöglichen. Maßgeblich für das 
Kriterium der Bedürftigkeit ist bei Abiturienten die Gewährung von 
Bafög, im Übrigen die Gewährung von Sozialhilfe. Damit die Stiftung 
steuerlich als mildtätig anerkannt wird, ist der Kreis der Empfänger 
nach den Grundsätzen des Steuerrechts zu ziehen. 

Im Übrigen sollen folgende Bestimmungen maßgeblich sein:

a) Zwei Personen aus dem Landkreis Fürth sollen jeweils jährlich einen 
Betrag in Höhe von 150,00 € erhalten, wenn sie einen Hund aus dem 
Tierheim zu sich nehmen und versorgen. Maßgeblich ist hier also ne-
ben der Bedürftigkeit der betroffenen Person, dass diese einen Hund – 
kein anderes Tier – aus einem Tierheim zu sich nimmt und versorgt. Die 
Auswahl der betroffenen Personen obliegt dem Vorstand der Stiftung.

b) Hinsichtlich der zu unterstützenden Abiturienten soll, soweit es 
hiermit vereinbar ist, das dem Einzelnen gewährte Stipendium den 
von der öffentlichen Hand gegebenen Satz (Bafög) um die Hälfte 
übersteigen. Länger als 12 Semester soll ein Empfänger die Vergütung 
nur auf einstimmigen Beschluss des Vorstandes erhalten.

Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke der 
Stiftung verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.

Für die weitere Verwendung hat die Verwaltung folgende Verwen-
dungsvorschläge:

• Um den Erhalt des Betreuten Wohnens in Langenzenn weiterhin 
gewährleisten zu können, wäre eine Renovierung der Küchen und 
Bäder erforderlich. Die Bäder sowie die Küchen sind seit den 90er 
Jahren nicht mehr renoviert bzw. erneuert worden. In den Zimmern 
sind leider keine behindertengerechten Bäder eingebaut, was eine 
Vermietung zweitweise sehr schwierig macht und auch nicht den 
Zweck des Betreuten Wohnens erfüllt. Eine Renovierung der in die 
Jahre gekommenen Bäder wäre hier erstrebenswert. Ebenso sind 
die meisten Küchen bereits seit mehr als 30 Jahren in den Wohn-
einheiten verbaut, auch hier wäre eine Modernisierung wünschens-

wert. Hier wird mit Kosten von etwa 100.000,00 € gerechnet.

• Ebenso wäre es denkbar ein separates Verwahrgeld für in Not gera-
tene Hundehalter zu errichten. Die aktuellen Rückstände inkl. Kas-
senreste belaufen sich auf ca. 14.000,00 €. Hier muss der Halter des 
Hundes die Bedürftigkeit entsprechend nachweisen.

• Ebenso könnten mit den dann vorhandenen Mitteln Waisenkinder 
im Sinne des Erblassers unterstützt werden.

• Die restlichen Mittel könnten der Bürgerstiftung Langenzenn als Zu-
stiftung sowie als Spende zur Verfügung gestellt werden. So wer-
den beispielsweise Langenzenner Bürger/innen unterstützt welche 
sich in einer akuten Notsituation befinden. Über die jährliche Ver-
wendung der Erträge aus dem Stiftungskapital entscheidet der Stif-
tungsrat zum Wohle der Bevölkerung der Stadt Langenzenn.

Die Verwaltung bittet die Fraktionen, bis zur nächsten Sitzung Vor-
schläge für die weitere Verwendung der Sonderrücklage Krippner ein-
zubringen.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

8. Freiwillige Leistungen der Stadt Langenzenn; 
hier: Verlängerung der Anpassung der jährlich wiederkehrenden 
freiwilligen Leistungen

Sachverhalt:
Der Hauptausschuss hat am 19.05.2021 beschlossen die jährlich wie-
derkehrenden freiwilligen Leistungen ab 01.01.2021 auf drei Jahre bis 
einschließlich 2023 anzupassen.

Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation ist es erforderlich diese An-
passung der jährlich wiederkehrenden freiwilligen Leistungen dauer-
haft bzw. bis einschließlich 2026 zu verlängern.

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt, die Anpassung der jährlich wiederkeh-
renden freiwilligen Leistungen bis einschließlich 2026 zu verlängern.

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

9. Zuschussantrag der Kgl. priv. Schützengesellschaft Langenzenn; 
hier: Rücknahme des Förderantrages für die Modernisierung der 
Schießanlagen

Sachverhalt:
Auf Nachfrage seitens der Kämmerei hat der erste Schützenmeister 
der kgl. priv. Schützengesellschaft Langenzenn mitgeteilt, dass die ge-
plante Anschaffung einer elektronischen Schießanlage für die Luftge-
wehrstände in absehbarer Zeit nicht geplant ist.

Die Rücknahme des Antrages wird wie folgt begründet: Der Eigenan-
teil des Vereines ist trotz der Fördergelder durch den Verband (BSSB) 
und die Stadt immer noch so hoch, dass dringlichere Projekte zum Er-
halt des Schützenheims zu lange zurückgestellt werden müssten.

Der Verein benötigt darüber hinaus für den Erhalt des Schützenheimes 
dennoch Fördergelder. Die Verwaltung schlägt vor, den Verein aufzu-
fordern einen aktualisierten Förderantrag für den Erhalt des Schützen-
heimes vorzulegen, über den ein separater Beschluss zu fassen wäre.

Durch die Rücknahme des Förderantrages stehen im Haushaltsjahr 
2023 bei der Haushaltsstelle 1.5511.9880 Mittel in Höhe von 28.500,00 € 
zur Verfügung, die nun für neue Verwendungszwecke frei werden.

Beschluss:
Der Hauptausschuss nimmt von der Rücknahme des Förderantrages 
der kgl. priv. Schützengesellschaft Langenzenn Kenntnis.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

10. Zuschussantrag der Karneval Gesellschaft Langenzenn 2002 e.V. 
für die Anschaffung von Gardekostümen

Sachverhalt:
Die Karneval Gesellschaft Langenzenn 2002 e.V. beantragt mit Schrei-
ben vom 14.07.2023 für die Anschaffung von Gardekostümen einen 
Zuschuss.
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Die Anschaffung bzw. Ergänzungen der Gardekostüme waren durch 
den starken Zuwachs in den Kinder- und Juniorengruppen, bis hin zur 
Stadtgarde, erforderlich. Die Gesamtkosten für die Anschaffungen be-
laufen sich auf 6.400,46 €.

In der kommenden Saison feiert der Verein sein 22-jähriges Jubiläum.

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 19.05.2021 beläuft sich 
der Zuschuss der Stadt Langenzenn für die Anschaffung von Gardeko-
stümen auf fünf Prozent der Gesamtkosten, er beträgt somit 320,03 €.

Durch frei gewordene Haushaltsmittel für Investitionszuschüsse bei 
der Haushaltsstelle 1.5511.9880 in Höhe von 28.500,00 € ist eine För-
derung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 möglich.

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt, der Karneval Gesellschaft Langenzenn 
2002 e.V. für die Anschaffung von Gardekostümen, einen Zuschuss in 
Höhe von 320,03 € (fünf Prozent der Gesamtkosten) zu gewähren.

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

(Stadträtin Plevka ist während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal 
anwesend. Stadtrat Roscher nimmt als Stellvertreter an der Abstim-
mung teil.)

11. Zuschussantrag der Sportfreunde Laubendorf e. V. für den Bau von 
Lagermöglichkeiten für Geräte und Ausrüstung

Sachverhalt:
Die Sportfreunde Laubendorf e. V. beantragen mit Schreiben vom 
10.08.2023 einen Zuschuss für den Bau von Lagermöglichkeiten für 
Geräte und Ausrüstung. Das Bauwerk soll aus drei Fertiggaragen be-
stehen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 40.000,00 € geschätzt. 

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 19.05.2021 werden In-
vestitionsmaßnahmen von Sportvereinen mit eigenen Sportstätten 
durch die Stadt Langenzenn mit einer Förderung von 15 Prozent der 
zuwendungsfähigen Kosten (ohne Eigenleistung) unterstützt.

Bei geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 40.000,00 € und einer För-
derung von 15 Prozent würde ein Investitionskostenzuschuss der Stadt 
Langenzenn 6.000,00 € betragen.

Durch frei gewordene Haushaltsmittel für Investitionszuschüsse bei 
der Haushaltsstelle 1.5511.9880 in Höhe von 28.500,00 € ist eine För-
derung der Maßnahme im Haushalsjahr 2023 möglich.

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt, den Sportfreunden Laubendorf e. V. 
für den Bau von Lagermöglichkeiten für Geräte und Ausrüstung (drei 
Fertiggaragen) einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent der tatsächlich 
zuwendungsfähigen Kosten (ohne Eigenleistung) zu gewähren.

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

12. Zuschussantrag der Sportfreunde Laubendorf e. V. für die Errich-
tung eines Kletterturmes

Sachverhalt:
Die Sportfreunde Laubendorf e. V. beantragen mit Schreiben vom 
10.08.2023 einen Zuschuss für die Errichtung eines Kletterturmes mit 
10 Metern Höhe und 8 Kletterrouten auf dem Vereinsgelände. Durch 
dieses Projekt soll das Sportangebot des Vereins erweitert werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 95.000,00 € geschätzt. 

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 19.05.2021 werden In-
vestitionsmaßnahmen von Sportvereinen mit eigenen Sportstätten 
durch die Stadt Langenzenn mit einer Förderung von 15 Prozent der 
zuwendungsfähigen Kosten (ohne Eigenleistung) unterstützt.

Bei geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 95.000,00 € und einer För-
derung von 15 Prozent würde ein Investitionskostenzuschuss der Stadt 
Langenzenn 14.250,00 € betragen.
Durch frei gewordene Haushaltsmittel für Investitionszuschüsse bei 

der Haushaltsstelle 1.5511.9880 in Höhe von 28.500,00 € ist eine För-
derung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 möglich.

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt, den Sportfreunden Laubendorf e. V. 
für die Errichtung eines Kletterturmes einen Zuschuss in Höhe von 15 
Prozent der tatsächlich zuwendungsfähigen Kosten (ohne Eigenlei-
stung) zu gewähren.

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

13. Zuschussantrag des TSV 1894 Langenzenn e. V. für die Umrüstung 
des C-Platzes auf LED Beleuchtung

Sachverhalt:
Auf mündliche Nachfrage des TSV Langenzenn im Frühjahr 2023 be-
züglich der Umrüstung der Beleuchtung des C-Platzes auf LED-Technik 
konnte eine Zuschussgewährung aufgrund des noch nicht beschlos-
senen und genehmigten Haushaltes 2023 sowie der Dringlichkeit der 
Maßnahme nicht in Aussicht gestellt werden. Der Verein wurde gebe-
ten noch einen schriftlichen Zuschussantrag nach zu reichen. 

Nunmehr beantragt der TSV 1894 Langenzenn e. V. einen Zuschuss für 
die Umrüstung der Beleuchtung des C-Platzes auf LED-Technik.

Da die alte Flutlichtanlage nicht mehr einwandfrei funktionierte, 
musste wiederholt der Trainingsbetrieb abgebrochen werden und so-
gar der Spielbetrieb verschoben werden. Eine ordentliche Nutzung der 
Fußballplätze aufgrund der Lichtverhältnisse war nicht mehr gewähr-
leistet.

Um wieder einen regelmäßigen und aktiven Sportbetrieb abhalten zu 
können war der Verein gezwungen eine schnelle Lösung zu finden. 
Für die Umrüstung der Beleuchtung des C-Platzes auf LED-Technik sind 
dem Verein Kosten in Höhe von 19.319,29 € entstanden.

Die Förderung der Stadt Langenzenn für die Umrüstung auf LED-
Beleuchtung beträgt fünf Prozent der nachgewiesenen Kosten ohne 
Eigenleistung, im vorliegenden Fall beträgt die Förderung 965,97 €. 

Durch frei gewordenen Haushaltsmittel für Investitionszuschüsse bei 
der Haushaltsstelle 1.5511.9880 in Höhe von 28.500,00 € ist eine För-
derung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 möglich.

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt, dem TSV 1894 Langenzenn e. V. für 
die Umrüstung der Beleuchtung des C-Platzes auf LED-Technik einen 
Zuschuss in Höhe von fünf Prozent der tatsächlichen Kosten (ohne Ei-
genleistung) zu gewähren.

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

14. Mitteilungsblatt der Stadt Langenzenn 
hier: Namensvergabe für das neue Druckwerk

Sachverhalt:
In der 52. Sitzung des Stadtrates am 12.10.2023 hat der Stadtrat 
beschlossen das Mitteilungsblatt der Stadt Langenzenn ab dem 
01.01.2024 an den neuen Herausgeber (Herrmann Druck GmbH) zu 
vergeben. Im entsprechenden Tagesordnungspunkt wurde angekün-
digt, dass über den neuen Namen des Druckwerks separat beschlossen 
wird. 

Seitens der Herrmann Druck GmbH wurden folgende Namen vorge-
schlagen:
• ZINNA – das Langenzenner Stadtmagazin
• Stadtmagazin Langenzenn

Mit E-Mail vom 16.10.2023 wurden die Fraktionsvorsitzenden gebe-
ten, im Rahmen ihrer Fraktionssitzungen über einen möglichen Na-
men zu beraten und die Ergebnisse hierzu zu diesem Tagesordnungs-
punkt einzubringen. 

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt das Mitteilungsblatt der Stadt Lan-
genzenn zukünftig unter den Namen „Mitteilungsblatt Langenzenn“ 
herauszugeben. Der Herausgeber ist entsprechend durch die Verwal-
tung zu unterrichten. 
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einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

15. Altersteilzeitarbeit - Grundsatzbeschluss nach Wegfall der tarif-
lichen Voraussetzungen

Sachverhalt:
Der „Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Be-
schäftigte“ (TV FlexAZ) regelt die Voraussetzungen und Bedingungen 
für den Abschluss von Altersteilzeitverhältnissen. Eine Verlängerung 
des Tarifwerks ist zwischen den Tarifvertragsparteien bei der Tarifeini-
gung 2023 für den öffentlichen Dienst nicht mehr vereinbart worden. 

Der Abschluss von Vereinbarungen zur Altersteilzeit ist somit auf Basis 
des TV FlexAZ ab 01.01.2023 nicht mehr möglich. Die Regelungen gel-
ten nur noch für Beschäftigte, deren Altersteilzeitverhältnis vor dem 
01.01.2023 begonnen hat. Aktuell befinden sich noch zwei Personen 
in der Freistellungsphase.

Theoretisch könnte ab dem Zeitraum 1. Januar 2023 Altersteilzeit auf 
Basis des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vereinbart werden. Im Unter-
schied zu den bisherigen tariflichen Regelungen besteht allerdings 
kein Rechtsanspruch der Beschäftigten auf Abschluss einer Verein-
barung. Ob ein Arbeitgeber Altersteilzeit ermöglichen möchte oder 
nicht unterliegt seiner Entscheidungsfreiheit. Es handelt sich hierbei 
um eine freiwillige Leistung.

Die Stadt Langenzenn wäre bei Abschluss von Vereinbarungen auf Ba-
sis des AltTZG insbesondere an den allgemeinen Gleichbehandlungs-
grundsatz gebunden. Es würden andere Anspruchsvoraussetzungen 
als im TV FlexAZ gelten, vor allem gibt es keine Quotenregelung. Die 
Festlegung von sachlich nachvollziehbaren diskriminierungsfreien 
Auswahlkriterien und einer Quote wäre somit vor eventuellen Ab-
schlüssen ratsam. 

Mangels tariflicher Rechtsgrundlage werden seit dem 01.01.2023 bei 
der Stadt Langenzenn bisher keine Altersteilzeitvereinbarungen mehr 
geschlossen. Der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern (KAV) emp-
fiehlt hierzu einen Gremiumsbeschluss.

Beschluss:
Der Hauptausschuss fasst folgenden Beschluss:

1. Altersteilzeitvereinbarungen werden, aufgrund des Auflaufens der 
tarifrechtlichen Grundlage TV FlexAZ, nach dem 31.12.2022 nicht 
mehr abgeschlossen.

2. Vor dem 01.01.2023 angetretene Altersteilzeitarbeit wird entspre-
chend den Regelungen des TV FlexAZ abgewickelt.

einstimmig beschlossen Dafür: 8  Dagegen: 0   

16. Mitteilungen

16.1. Baumfällungen

Sachverhalt:
Erster Bürgermeister Habel informiert das Gremium über mehrere 
Baumfällungen am Waldfriedhof und am Friedhof Keidenzell. 

In einer der nächsten Sitzungen des Bau-, Umwelt- und Verkehrsaus-
schusses wird eine ausführlichere Information dazu erfolgen.
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Auszug aus der Niederschrift 

über die 53. Sitzung des Stadtrates
am Donnerstag, den 09.11.2023 um16:00 Uhr im Sitzungssaal 

des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

1. Bekanntgabe des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2022 der 
Hospitalstiftung Langenzenn

Sachverhalt:
Dem Stadtrat wird das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 der Hospital-
stiftung Langenzenn zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt erst nach Abschluss der 
örtlichen Rechnungsprüfung.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen  386.266,21 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV  0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren  0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr 0,00 €
- Sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr 0,00 €

Summe bereinigte Einnahmen  386.266,21 €

Ausgaben  386.266,21€
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
+ neue Haushaltsausgabereste  0,00 €

Summe bereinigte Ausgaben  386.266,21€

Vermögenshaushalt

Einnahmen  662.609,15 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr    (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV  0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
+ neue Haushaltseinnahmereste - Kreditermächtigung  0,00 €

Summe bereinigte Einnahmen  662.609,15 €

Ausgaben  828.226,08 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr 0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr 0,00 €
+ neue Haushaltsausgabereste 0,00 €

Summe bereinigte Ausgaben 828.226,08 €

In dem Rechnungsergebnis sind enthalten:

Zuführung zum Vermögenshaushalt 217.556,71 €
Sollfehlbetrag 165.616,93 €

Der Sollfehlbetrag der Jahresrechnung 2022 wird gemäß § 23 Komm-
HV-Kameralistik im Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung Lan-
genzenn veranschlagt und abgewickelt.

Die vorgesehene Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 196.550,00 € wur-
de nicht in Anspruch genommen.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 26.10.2023 einstimmig, 
mit 8:0 Stimmen, folgende Beschlussfassung empfohlen.

Beschluss:
Der Stadtrat nimmt vom Ergebnis der Jahresrechnung 2022 der Hospi-
talstiftung Langenzenn Kenntnis (Art. 102 Abs. 2 GO).

einstimmig beschlossen Dafür: 17  Dagegen: 0   

2. Bekanntgabe des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2022 der 
Stadt Langenzenn

Sachverhalt:
Dem Stadtrat wird das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 der Stadt 
Langenzenn zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt erst nach Abschluss der 
örtlichen Rechnungsprüfung.
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Verwaltungshaushalt

Einnahmen  29.278.430,86 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  29,02 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  93,08 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV  0,00 €€
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren  0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  128,55 €
- Sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  14.413,29 €

Summe bereinigte Einnahmen  29.263.766,92 €

Ausgaben  29.263.766,92 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr 0,00 €
+ neue Haushaltsausgabereste  0,00 €

Summe bereinigte Ausgaben  29.263.766,92 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen  7.723.900,71 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV)  0,00 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV  0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr  793.000,00 €
+ neue Haushaltseinnahmereste - Kreditermächtigung 1.499.000,00 €

Summe bereinigte Einnahmen  8.429.900,71 €

Ausgaben  4.616.040,73 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr  0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr  7.140,02 €

+ neue Haushaltsausgabereste  3.821.000,00 €
Summe bereinigte Ausgaben 8.429.900,71 €

In dem Rechnungsergebnis sind enthalten:

Zuführung zum Vermögenshaushalt  3.687.131,68 €
Sollüberschuss 81.430,78 €

Der Überschuss wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Restbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme 2021 in Höhe von 
793.000,00 € wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch ge-
nommen.
Die vorgesehene Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 1.499.000,00 € 
wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen. Sie wurde 
als Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr übertragen.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 26.10.2023 einstimmig, 
mit 8 : 0 Stimmen, folgende Beschlussfassung empfohlen.

Beschluss:
Der Stadtrat nimmt vom Ergebnis der Jahresrechnung 2022 der Stadt 
Langenzenn Kenntnis (Art. 102 Abs. 2 GO).

einstimmig beschlossen Dafür: 17  Dagegen: 0   

3. Feststellung der Jahresrechnung 2018 und 2019 der Stadt Lan-
genzenn und Entlastung (Art. 102 Abs. 3 GO)

Sachverhalt:
Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO hat der Stadtrat nach Durchführung der 
örtlichen Prüfung der Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung die Jah-
resrechnung festzustellen und einen Beschluss über die Entlastung 
herbeizuführen.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 26.10.2023 einstimmig, 
mit 7 : 0 Stimmen, folgende Beschlussfassung empfohlen:
Beschluss:
Der Stadtrat stellt nach Durchführung der örtlichen Rechnungsprü-
fung die Jahresrechnung der Haushaltsjahre 2018 und 2019 der Stadt 
Langenzenn gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt fest:

 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Jahr Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag Gesamt

 EURO EURO EURO EURO EURO EURO

2018   26.701.938,49   26.701.938,49   15.206.145,69   15.206.145,69   0,00   41.908.084,18

2019   27.474.001,27  27.474.001,27   13.396.544,05   13.396.544,05   0,00   40.870.545,32

Der Stadtrat genehmigt die geleisteten über- und außerplanmäßigen 
Einnahmen und Ausgaben sowie die gebildeten Haushaltseinnahme- 
und -ausgabereste der Jahresrechnungen 2018 und 2019 der Stadt 
Langenzenn mit den obigen Abschlusszahlen.

Der Stadtrat beschließt nach Abschluss der örtlichen Prüfung gemäß 
Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung des ersten Bürgermeisters für die 
Rechnungsjahre 2018 und 2019 der Stadt Langenzenn.

einstimmig beschlossen   Dafür: 16  Dagegen: 0   

(Erster Bürgermeister Jürgen Habel nimmt gemäß Art. 49 GO an der 
Beratung und Abstimmung nicht teil).

4. Feststellung der Jahresrechnung 2018 und 2019 der Hospitalstif-
tung Langenzenn und Entlastung (Art. 102 Abs. 3 GO)

Sachverhalt:
Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO hat der Stadtrat nach Durchführung der 
örtlichen Prüfung der Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung die Jah-
resrechnung festzustellen und einen Beschluss über die Entlastung 
herbeizuführen.
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 26.10.2023 einstimmig, 
mit 7 : 0 Stimmen, folgende Beschlussfassung empfohlen:

Beschluss:
Der Stadtrat stellt nach Durchführung der örtlichen Rechnungsprü-
fung die Jahresrechnung der Haushaltsjahre 2018 und 2019 der Hospi-
talstiftung Langenzenn gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt fest:

 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt
Jahr Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag Gesamt

 EURO EURO EURO EURO EURO EURO

2018  311.276,76   311.276,76   138.499,84   256.188,78   117.688,94    567.465,54

2019   569.536,22   569.536,22   321.546,66   498.229,68   176.683,02   1.067.765,90

Der Stadtrat genehmigt die geleisteten über- und außerplanmäßigen 
Einnahmen und Ausgaben sowie die gebildeten Haushaltseinnahme- 
und -ausgabereste der Jahresrechnungen 2018 und 2019 der Hospital-
stiftung Langenzenn mit den obigen Abschlusszahlen.

Der Stadtrat beschließt nach Abschluss der örtlichen Prüfung gemäß 
Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung des ersten Bürgermeisters für die 
Rechnungsjahre 2018 und 2019 der Hospitalstiftung Langenzenn.

einstimmig beschlossen Dafür: 16  Dagegen: 0   
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(Erster Bürgermeister Jürgen Habel nimmt gemäß Art. 49 GO an der 
Beratung und Abstimmung nicht teil) 

5. Antrag Stadtrat Markus Vogel: Kostenüberblick Investitionen in 
Langenzenner Schulen, Feuerwehr und Archiv

Sachverhalt:
Stadtrat Markus Vogel hat am 2.11. folgenden Antrag gestellt:

„Laut Berichterstattung der Tagespresse kostet der Neubau der Grund-
schule und Mittelschule in Wilhermsdorf für 18 Schulklassen 30 Mio. 
Euro. Dies ohne Hallenbad, das eigentlich mit neu gebaut werden 
sollte. Ich bitte um Darstellung der Kosten, die Langenzenn in den 
letzten Jahren für seine Schulen entstanden sind. Bitte zusätzlich auch 
noch um eine Information, wie teuer Feuerwehr und Archiv waren.“

Die Verwaltung gibt folgenden Überblick: 

1. Sanierung Mittelschule:

Zuweisung gemäß Art. 10 BayFAG  4.230.000 €
Zuweisung PTJ – LED Beleuchtung  31.772 €
Eigenmittel der Stadt Langenzenn  8.604.467 €
Gesamtkosten  12.866.239 €

Die Mittelschule ist fertiggestellt und komplett abgerechnet. Der Ver-
wendungsnachweis ist erstellt, sämtliche Zuschüsse wurden entspre-
chend den oben genannten Summen eingenommen. 

2. Sanierung Grundschule:

Die Sanierung der Grundschule läuft noch und soll 2024 abgeschlossen 
werden. Aktueller Kostenanfall ca. 4.200.000 €, bereits erhaltene Zu-
weisungen 2.150.000 €.
Am Ende der Maßnahme sind folgende Abschlusssummen eingeplant:

 Lt. Bewilligungsbescheid

Zuweisung gemäß Art. 10 BayFAG  3.730.000 €
Zuweisung BAFA  215.618 €
Eigenmittel der Stadt Langenzenn  2.358.382 €
Gesamtkosten  6.304.000 €

3. Ansiedlung der bisherigen Realschule:

Für die Ansiedlung der bisherigen Realschule hat die Stadt Lan-
genzenn zahlreiche Leistungen erbracht, aus Eigenmitteln sind ca. 
3,5 Mio. € für städtische Leistungen für den Landkreis zur Verfügung 
gestellt worden, z.B. Erwerb und Zurverfügungstellung von Grundstü-
cken, Umbaukosten, Bereitstellung von Klassenräumen, Fachräumen 
und Sportanlagen, Aufgabe und Abriss des ehemaligen Südflügels, 
Anbindung an die Heizung der Mittelschule etc.

4. Flächen für die neue Realschule

Weiterhin hat die Stadt Langenzenn verschiedene Flächen erworben, 
die den anstehenden Neubau einer Realschule ermöglichen könnten. 
Die verschiedenen Varianten wurden im Stadtrat ausgiebig dargestellt 
und diskutiert. Für die Realschule werden Flächen von ca. 15.000 – 
19.000 qm benötigt. Ausgehend von einem Preis von ca. 100 € / qm für 
Grunderwerb, Planungskosten, Studien, Aufwand etc. hat die Stadt 
Langenzenn damit weitere ca. 1,5 Mio. € - 1,9 Mio. € ausgegeben. 
Deren Rückfluss wird beim Verkauf der Flächen erwartet. 

5. Flächen für die Erweiterung des Gymnasiums 

Für eine mögliche Erweiterung des Gymnasiums hat die Stadt Lan-
genzenn direkt westlich des Gymnasiums Flächen erworben und ver-
schiedene Planvarianten entwickelt. Insgesamt stehen dort 4,8 Hektar 
Flächen im städtischen Eigentum für zukünftige Nutzungen zur Ver-
fügung. 

Ausgehend davon, dass das Gymnasium in den nächsten Jahren davon 
ca. 7.500 qm Flächen benötigen könnte, ist auch hier von ca. 100 € / 
qm auszugehen, somit ca. 750.000 €. Auch dieser Rückfluss wird dann 
erwartet, wenn das Gymnasium die Flächen benötigt.

6. Feuerwehr und Stadtarchiv

 Feuerwehr (FWL) Archiv

Zuweisung gemäß FwZR  662.600 €  KEINE Zuweisungen

Eigenmittel der Stadt 
Langenzenn 6.418.147 € Baukosten 1.697.733 €
   und Ausstattungskosten  
  in Höhe von 41.210 €,  
  zusammen 1.738.943 €
Gesamtkosten 7.080.747 € 1.738.943 €

Der Verwendungsnachweis für die FWL wurde noch nicht fertig ge-
stellt, die Zuweisung steht noch aus.

Insgesamt wurden für die oben genannten Maßnahmen bisher (Stand 
11/2023) Eigenmittel der Stadt Langenzenn in Höhe von ca. 24 Mio.� 

investiert. 

Der Stadtrat nimmt Kenntnis.  

6. Baugesuche

6.1. Antrag auf Nutzungsänderung eines bestehenden Verbraucher-
marktes in einen Getränkefachhandel im Genehmigungsfreistellungs-
verfahren auf dem Grundstück Am Galgenberg 8

Sachverhalt:
Antrag auf Nutzungsänderung eines bestehenden Verbraucher-
marktes in einen Getränkefachhandel im Genehmigungsfreistellungs-
verfahren (Art. 58 BayBO) auf dem Grundstück Fl.-Nr. 567/13, Gemar-
kung Langenzenn.

Im Genehmigungsfreistellungsverfahren (Art. 58 BayBO) sind die Er-
richtungen, Änderungen und Nutzungsänderungen baulicher Anla-
gen (keine Sonderbauten), genehmigungsfreigestellt, wenn sie u. a. 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen und sie den Festset-
zungen des Bebauungsplans nicht widersprechen.  

Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungs-
plan GE III – Horbach. Ein Widerspruch bezgl. den Festsetzungen des 
Bebauungsplan ist nicht erkennbar.

Beschluss:
Die Stadt Langenzenn erklärt gemäß Artikel 58 Abs. 1 Nr. 5 Bayerische 
Bauordnung (BayBO), dass kein Genehmigungsverfahren durchge-
führt werden soll und eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 
Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) nicht beantragt wird.

einstimmig beschlossen Dafür: 17  Dagegen: 0   

6.2. Antrag auf Erweiterung eines bestehenden Balkons mit Überda-
chung im Genehmigungsfreistellungsverfahren auf dem Grundstück 
Kapell-Leite 13

Sachverhalt:
Antrag auf Erweiterung eines bestehenden Balkons mit Überdachung 
im Genehmigungsfreistellungsverfahren (Art. 58 BayBO) auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 1226/14, Gemarkung Langenzenn.

Im Genehmigungsfreistellungsverfahren (Art. 58 BayBO) sind die Er-
richtungen, Änderungen und Nutzungsänderungen baulicher Anla-
gen (kein Sonderbau), genehmigungsfreigestellt, wenn sie u. a. im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen und sie den Festset-
zungen des Bebauungsplans nicht widersprechen. 

Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungs-
plan GE IV - Kapellleite. Ein Widerspruch bezgl. den Festsetzungen des 
Bebauungsplan ist nicht erkennbar.

Beschluss:
Die Stadt Langenzenn erklärt gemäß Artikel 58 Abs. 1 Nr. 5 Bayerische 
Bauordnung (BayBO), dass kein Genehmigungsverfahren durchge-
führt werden soll und eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 
Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) nicht beantragt wird.

einstimmig beschlossen Dafür: 18  Dagegen: 0   
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Neue Wegweiser für Senioren
Vom Landratsamt wurde wieder eine Neuauflage des 
sehr nützlichen, umfangreichen Senioren-Ratgebers 
„Lebensfroh mit 60+“ ausgeliefert. Exemplare sind im 
Rathaus wie auch beim Seniorenrat kostenfrei erhält-
lich.

Gerne verweisen wir auch auf den neuen speziellen Lan-
genzenner „Wegweiser Soziales“, der in sehr übersicht-
licher Form auf die wichtigsten Anlaufstellen für Lan-
genzenner Bürgerinnen und Bürger hinweist mit den 
Rubriken „Gesundheit, Pflege + Betreuung“, „Hilfs- und 
Begegnungsangebote“, „Beratung“

Rückblick Draußen aktiv
Unter der sehr professionellen Leitung von Anca Ott 
absolvierte eine kleine aber feine Seniorengruppe das 
6-malige Programm „draussen aktiv“. Mit gezielten Be-
wegungsabläufen, richtiger Atmung und vorgegebener 
Körperhaltung wurden in dem jeweils 1-stündigen Pro-
gramm Körper, Konzentration und Laufhaltung unter 
Einbeziehung der normalen Umgebung (Bäume, Bänke, 
Begrenzungsstangen, Boulder-Felsen, etc.) ganz speziell 
seniorengerecht geschult.

Beim Kursende sprachen sich die Teilnehmer einmü-
tig für eine Fortsetzung im kommenden Jahr aus. Die 
Durchführung hängt davon ab, ob es einen Finanzier 
für die weiteren Senioren-Gesundheitsangebote in Lan-
genzenn gibt.

Veeh-Harfen-Weihnacht am 15.12.

Zu einer öffentlichen Probe zu weihnachtlichen Klän-
gen lädt die Veeh-Harfen-Gruppe wieder alle Interes-
sierten ein für Freitag, den 15. Dezember. Von 14-15.30 
Uhr wird wieder ein kleines Programm im Bürgerhaus 
präsentiert. Zuhörer sind herzlich willkommen.

Tanz-Tee-Veranstaltung neu am 06.12.
Nach längerer Pause unternehmen wir wieder einen An-
lauf für einen schönen musikalischen Tanz-Nachmittag 
unter neuen Vorzeichen. Wir laden gemeinsam ein zu 
dem AWO-Tanzcafe mit Livemusik am Mittwoch, den 
06. Dezember – um 15 Uhr in der Cafeteria des AWO-Se-
niorenheimes. 

Dort spielt der 
bekannte Musi-
ker Jonny Wash 
und gestaltet 
dazu ein kleines 
„Nikolaus-Pro -
gramm“.

Der Eintritt ist 
frei. Für Kaffee 
und Kuchen wer-
den 5,– � Unkos-
tenbeitrag pro 
Person kassiert.

Bei der Städtetour nach Rothenburg am 08.12. 
sind noch einzelne Plätze frei
Am Freitag, den 08. Dezember führt uns unsere nächste 
Städtetour nach Rothenburg. 
Abfahrt in Langenzenn am Bahnhof ist um 09:10 Uhr. 
Ein zweiter Zustieg ist am Schiesshausplatz um 09:20 
Uhr. 

Gegen 10:15 Uhr werden wir in Rothenburg ankommen 
und zur Stadtführung starten. Diese endet gegen 12 
Uhr beim Gasthof „Zum Ochsen“, wo wir unser Mittag-
essen einnehmen. 

Der Nachmittag steht mit mehreren Angeboten zur frei-
en Verfügung (Reiterles Weihnachtsmarkt rund um den 
Marktplatz / Weihnachtskrippenausstellung im Lichthof 
des Rathauses / Mittelalterliches Kriminalmuseum / Ro-
thenburg Museum / Spaziergang auf der Festungsmau-
er / Plönlein / Kirche St. Jakob, etc.)

Um 15:30 Uhr fahren wir in Rothenburg wieder ab 
und machen noch einen Stopp in der Häckerstube Düll 
in Mailheim, Ankunft ca. 16:00 Uhr.  Gegen 19:30 Uhr 
treten wir die Heimreise an und sind ca. um 20:00 Uhr 
wieder in Langenzenn. Nähere Infos erhalten alle ange-
meldeten Teilnehmer auch zur Vorbestellung des Essens 
direkt vom Fahrtleiter Karl Heinz Lödel. Für Nachfragen 
und Anmeldungen die direkten Kontaktdaten:  karl-
heinz-l@t-online.de  oder Tel. 09101-2856
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Nächstes Handy-Cafe mit „memofresh“ 
am 11. Dezember
Neben den ganz individuellen Hilfestellungen beim 
Umgang mit dem Handy, bieten die Schülerinnen und 
Schüler der Mittelschule beim nächsten Mal auch eine 
Einführung in das Programm von „memofresh“ an.
Ein Konzentrations- und Gedächtnisprogramm das dann 
jeder zuhause mit dem eigenen Handy anwenden kann.

Krippenwanderung am Freitag, 15. Dezember
Wir treffen uns am 15.12.2023 um 14.30 Uhr am Schieß-
hausplatz in Langenzenn um dann gemeinsam nach 
Kirchfembach zur Krippenausstellung von Dieter Fei-
nauer zu laufen. Um ca. 17 Uhr wollen wir uns dann 
wieder auf den Heimweg machen, um in Langenzenn 
im Schützenheim bei einem gemeinsamen Abendessen 
den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.
Wir freuen uns immer über neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter! Nähere Informationen dazu gibt es auch 
auf unserer Homepage unter Aktuelles und gerne di-
rekt vom Vorsitzenden des Seniorenrates Hans Klinner 
Tel. 09101/703-630 oder per Mail an seniorenrat@lan-
genzenn.net

Angebote für die Generation 50+: 
(kurzfristige Änderungen werden auf der Homepage 
bekannt gegeben. Grundsätzlich gilt bei allen Senioren-
rats-Veranstaltungen: Teilnahme auf eigene Gefahr. Mit 
der Teilnahme an Veranstaltungen wird gleichzeitig die 
Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos erteilt).
Soziale Informationen zu allen Fragen rund um Pfle-
ge-Pflegegeld-Pflegeversicherung-Krankenversiche-
rung-Patientenverfügung-Generallvollmacht- etc. mit 
individueller Terminvereinbarung mit Heidemarie Reu-
ther –Tel. 990834 oder Manfred Lober 8209
Freitag, 01. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Veeh-Harfen-Gruppe mit In-
grid Templin – 15-16:30 Uhr im Bürgerhaus
Seniorenrat Langenzenn: Seniorentreff in Kirchfembach 
14 Uhr Feuerwehrhaus
Montag, 04. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz 
Lödel (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz
Seniorenrat Langenzenn: öffentliche Arbeitssitzung  - 
14 Uhr Bürgerhaus, großer Saal, Friedrich-Ebert-Str. 4 
Dienstag, 05. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter 
Steininger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhaus-
platz
Mittwoch, 06. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Wanderung nach Heinersdorf 
mit Dieter Steininger u. Liane Ament – Treffpunkt 10 
Uhr Bahnhof Langenzenn bzw. 11:15 Uhr Bahnhof Lau-
bendorf
Seniorenrat Langenzenn: Gemeinsame Tanztee-Veran-
staltung mit dem Live-Musiker Jonny Wash – 
15 Uhr in der Cafeteria des AWO-Seniorenheimes, Nürn-
berger Straße 47
Seniorenrat Langenzenn: Handarbeits-Treff mit Edith 
Lödel: 19 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses, 
Friedrich-Ebert-Str. 7.
Freitag, 08. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Bus-Ausflug nach Rothenburg 
mit Besuch des Weihnachtsmarktes

Seniorenrat Langenzenn: Veeh-Harfen-Gruppe mit In-
grid Templin – 15-16:30 Uhr im Bürgerhaus
Montag, 11. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz 
Lödel (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz
Seniorenrat Langenzenn: Handy-Cafe mit der Mittel-
schule 14.00-15:30 Uhr Eingangsbereich Mittelschule, 
Klaushofer Weg 4; Anmeldung erbeten unter Tel. Nr. 
0174 1622880 (Frau Mirowsky)
Dienstag, 12. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter 
Steininger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhaus-
platz
Seniorenrat Langenzenn: Schafkopf für Anfänger und 
weitere Interessierte mit Ingrid Templin – Treffpunkt 14 
Uhr Bürgerhaus; Anmeldung erbeten an seniorenrat@
langenzenn.net oder Tel. 09101/703-630
Mittwoch, 13. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Kegeln mit Renate Rupprecht 
+ Bernhard Schäfer: 14.00 Uhr Kegelbahn im Kegelzen-
trum, Reichenberger Str. 41 
Seniorenrat Langenzenn: Handarbeits-Treff mit Edith 
Lödel: 19 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses, 
Friedrich-Ebert-Str. 7.
Freitag, 15 Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Krippenwanderung mit Lia-
ne Ament und Dieter Steininger: 14:30 Uhr Treffpunkt 
Schießhausplatz; Wanderung zur Krippenausstellung 
von Dieter Feinauer in Kirchfembach.
Seniorenrat Langenzenn: Weihnachtliche Darbietungen 
der Veeh-Harfen-Gruppe mit Ingrid Templin – 15-16:30 
Uhr im Bürgerhaus. Zuhörer willkommen.
Montag, 18. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz 
Lödel (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz
Dienstag, 19. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter 
Steininger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhaus-
platz
Seniorenrat Langenzenn: Gedächtnistraining 14 Uhr 
Bürgerhaus, großer Saal
Mittwoch, 20. Dezember
Seniorenrat Langenzenn: Handarbeits-Treff mit Edith 
Lödel: 19 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses, 
Friedrich-Ebert-Str. 7.

Aktuelle Informationen zwischen den Redaktionster-
minen des Mitteilungsblattes sowie Fotos zu unserer 
Arbeit und evtl. ausführlichere Informationen zu den 
Themen finden Sie auf der Homepage:  https://senio-
renrat-langenzenn.hpage.com/aktuelles.html und auch 
im Schaukasten beim Eingang zum Rathaus-Innenhof 
rechts.

Mit der Teilnahme an den öffentlichen Veranstaltungen 
des Seniorenrates stimmen die Teilnehmer gleichzeitig 
der Veröffentlichung von Fotos zu.
Spendenkonto Stadt Langenzenn: IBAN: DE11 7625 
0000 0190 0016 02 – bitte als Verwendungszweck an-
geben: „Spende an Seniorenrat“

V.i.S.d.P.: 1.Vors. des Seniorenrates,  Hans Klinner, Wie-
senweg 9, 90579 Langenzenn – e-mail: seniorenrat@lan-
genzenn.net   Tel. 09101/703-630
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Weniger Aufwand, mehr Ertrag: Mitmach-Angebot 
für wirkungsvolleren Klimaschutz im Alltag
Es gibt viele Möglichkeiten, im Alltag auf Klimaschutz zu ach-
ten. Aber wo fängt man an? Was ist wichtig, was eher nicht? 
Mit „KliX3“ startet Anfang 2024 in Langenzenn ein kostenlo-
ses Angebot für Bürgerinnen und Bürger, das Orientierung im 
Dickicht der vielen Möglichkeiten zum CO2-Sparen gibt. In der 
ersten Runde können 25 Teilnehmende mitmachen.
Was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? 

Klimaschutz gemeinsam: Zur Auftaktveranstaltung lernen 
die Teilnehmenden KliX³ und die weiteren Teilnehmenden 
kennen. –Die Teilnehmenden werden sich auf die Spuren ihrer 
persönlichen CO2-Bilanz begeben – eine schöne, wichtige, bis-
weilen herausfordernde, aber auf jeden Fall lohnende Sache. 
Die weiteren Termine bilden die KliX³ Workshopreihe aus drei 
Online-Modulen: in je 2 Stunden wird ein Aspekt des „KliX- 
Dreiklang fürs Klima“ herausgegriffen und beleuchtet. Die 
Teilnehmenden und das KliX-Team sprechen über ihre Erfah-
rungen mit dem „Dreiklang“ aus Bilanz erstellen, Fußabdruck 
verkleinern, Handabdruck erweitern und werden auf viele 
Details eingehen können. Gemeinsam nehmen Sie Impulse für 
eine erfolgreiche Umsetzung mit.
Anhand eines motivierenden und intuitiven Online-Werk-
zeugkastens wählen die Teilnehmenden ihre nächsten per-
sönlichen Klimaschritte aus. Denn Ideen gibt es viele, aber wo 
soll man anfangen? Statt mit vielen losen Enden zu jonglie-
ren, können sie mit dieser KliX3-Toolbox ihren ganz persön-
lichen Klimaplan erstellen. Vom „Einfach mal machen“ über 
die „Suche nach dem nächsten Big Point“, vom Fußabdruck 
zum Handabdruck mit tonnenweiser „CO2-Einsparung mit 
und bei anderen“ bietet sie klare Orientierung und spannen-
de Insights.

Eingebettet ist das Projekt in die erste bundesweite Lang-
zeitstudie zur CO2-Bilanz privater Haushalte in Zusam-
menarbeit mit dem Umweltbundesamt und der Universität 
Freiburg. Die Teilnehmenden tragen anonymisiert mit ihren 
Erfahrungen zu dieser Studie bei, indem Sie einmal im Jahr 
Ihre Bilanz mit dem Rechner des Umweltbundesamtes 
ermitteln. Zwei- bis dreimal werden Fragebögen im Jah-
resverlauf versendet. Fragestellungen der Studie sind unter 
anderem: Welche Erfahrungen machen Privatpersonen bei 
ihrem Weg zu mehr klimaschonenden Verhalten? Welche Um-
stellungen sind umsetzbar, wieviel Zeit brauchen Änderun-
gen im Leben eines „Normalbürger“ / einer „Normalbürge-
rin“? Die Teilnehmenden können schon während des Verlaufs 
der Studie Einblicke in Zwischenergebnisse und Hintergründe 
zum CO2- Rechner erhalten. 

Mit dem Dreiklang den Durchblick behalten
Der Verein 3 fürs Klima hat für den alltäglichen Klimaschutz 
den „Dreiklang fürs Klima“ als effektives Hilfsmittel entwi-
ckelt:
1) CO2-Bilanz erstellen mit dem Rechner des Umweltbundes-
amts
2) Fußabdruck verkleinern mit kleinen und großen Maßnah-
men im Alltag und 
3) Handabdruck vergrößern mit Engagement, klimagerechter 
Kompensation und Geldanlage für den Klimaschutz. 
Denn nicht jede Idee kann und möchte von jeder Person um-
gesetzt werden – und das ist auch gar nicht nötig. Der Drei-

klang hilft Menschen die nächsten möglichen, relevanten 
kleinen und großen Schritte herauszufiltern. KliX³ fokussiert 
hierbei auf „Big Points“ mit großer Hebelwirkung. Das schafft 
gleichzeitig Gelassenheit insbesondere bei „Peanuts“, die 
vergleichsweise wenig Einfluss aufs Klima haben. Mit dem 
Dreiklang bekommen klimaengagierte Menschen ein praxis-
erprobtes Werkzeug an die Hand, wie man Spaß und Freu-
de mit Wirksamkeit beim Klimaschutz verknüpfen kann. Per 
Gamification-Ansatz und Austauschmöglichkeit macht es 
Spaß, die wissenschaftlich fundierten Anregungen zur Um-
setzung von „Einfach mal machen“ - Tips bis zu ambitionier-
ten Maßnahmen auf das eigene Leben anzuwenden. „Für den 
sich eventuell meldenden inneren Schweinehund haben wir 
die vorgestellten Handlungsoptionen mit Erkenntnissen aus 
der Umweltschutzpsychologie unterlegt“, schmunzelt Luzia 
Walsch, Psychologin und Projektmanagerin der kommunalen 
Kampagne bei KliX³. 

Über das bundesweite Projekt KliX³
KliX3 wird durch die Nationale Klimaschutzinitiative aus Mit-
teln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
gefördert. KliX³ baut erstmalig ein bundesweites CO2-Rech-
ner-Panel auf, bei dem Teilnehmer:innen ihre CO2-Emissionen 
jährlich bilanzieren und damit ihre Erfolge im Klimaschutz 
über die Zeit im Blick behalten. Klix³ steht dabei für „Klima-
neutral leben in Stadt X“. Initiiert wurde KliX³ vom Verein 
„3 fürs Klima“ (www.3fuersklima.de), und von KlimAktiv 
(www.klimaktiv.de).
3 fürs Klima ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Be-
wusstsein und Kenntnisse über effektive individuelle Hand-
lungsmöglichkeiten für Klimaschutz gemäß dem Paris-Ziel zu 
schaffen und zu verbreiten und hat 2021 mit der Klimawette 
bundesweit für Aufmerksamkeit und über 20.000 t eingespar-
tes CO2 gesorgt (www.dieklimawette.de).
Die KlimAktiv gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des 
Klimaschutzes mbH entwickelt Software zur CO2-Bilanzierung 
von Unternehmen, Kommunen und anderen Organisationen 
und ermöglicht ihren Partnern durch das Bewusstsein für die 
eigene CO2-Bilanz einen aktiven Klimaschutz.
Assoziierte Partner von KliX³ sind das Umweltbundesamt, die 
Universität Freiburg und das Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung.
Der erste Termin findet vor Ort statt. Die weiteren Termine 
werden online stattfinden. Alle Termine werden rechtzeitig 
bekannt gegeben

Melden Sie sich jetzt an für einen von 25 Plätzen unter kon-
takt@klix3.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.klix3.de 

Stellenbörse?
www.

Immobörse?
www.
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Herr Nikolas Sand als Siebener vereidigt
Das Siebenerkollegium Laubendorf hat einen neuen Feldge-
schworenen gewählt.
Herr Sand wurde am 14.11.2023 als Siebener der Gemarkung 
Laubendorf von 1. Bürgermeister Habel vereidigt. Herr Sand 
ist somit ab sofort einer von insgesamt 34 Feldgeschworenen 
in Langenzenn.
Die wichtigste Aufgabe von Feldgeschworenen ist die Mitwir-
kung bei der Abmarkung von Grundstücken und die Überwa-
chung der Einhaltung von Grundstücksgrenzen.
Hierzu gehört vor allem das Anbringen von Grenzzeichen. Da-
bei unterstützen die Feldgeschworenen die Ämter für Digita-
lisierung, Breitband und Vermessung.
Zum Amtseid gehört auch die Verpflichtung, das so genannte 
„Siebenergeheimnis“ zu wahren. 
Das Amt der Feldgeschworenen ist ein Ehrenamt auf Lebens-
zeit.

Die Stadt Langenzenn bedankt sich bei allen Feldgeschwore-
nen für ihr Engagement.
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Inh.: Peter Brunmayr • Tel. 0911 - 97 64 23 31
Würzburger Str. 650 • Fürth-Burgfarrnbach

www.auf-der-hut-burgfarrnbach.de

Speisegaststätte

Gutbürgerliche Fränkische Küche
Schweinebraten, Schäufele, Sauerbraten, Bratwürste,

Schnitzel aus der Pfanne, u.v.m. siehe unsere Speisenkarte.

Durchgehend warme Küche von 11.00 bis 1.00 Uhr

Die original Nürnberger Elisenlebkuchen 
der Firma Woitinek sind wieder da!

Schokoliert, weißglasiert, natur und gemischt 
je 5 Stück Packung - 400 g - � 8,45

Dominosteine 500 g - � 6,80
Glutenfreie Lebkuchen (ohne Mehl)

400 g - � 10,50
Karpfen und Karpfenfilet bitte am Samstag

für den Sonntag vorbestellen!
Karpfen für den heiligen Abend und Silvester

bitte rechtzeitig vorbestellen!
Gasthaus ist über den Winter beheizt.

Wir haben über die Weihnachtsfeiertage 
und Silvester geöffnet.

Räumlichkeiten für größere Feiern 
sind vorhanden.

 Jundt Parkett
Ihr Fachmann für Parkett
 Beratung, Planung und Verkauf

Wir renovieren, schleifen und verlegen
ihren Parkettboden

90579 Langenzenn  –  Tel.: 0177-8606890
info@parkett-fuerth.de

JP

Wir beraten, planen und montieren für Sie:
Innovative u. energiesparende Heiztechniken 

 	Pelletheizung / Wärmepumpen

 	Solaranlagen

 	Bäder und sanitäre Ausstattung

 	Kundendienst / Notdienst

ACHIM KREUZER - Heizungsbau und Sanitär
Falkenstraße 7  ·  90579 Langenzenn

Tel. 09101-90 15 00  ·  Mobil 0171-8 88 27 71

E-Mail: info@heizungsbau-kreuzer.de
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50 Jahre Stadtkapelle Langenzenn - Highlights bis zum Jahresende
Zum Ende ihres Jubiläumsjahres hat die Stadtkapelle noch einige Highlights in petto.
Pünktlich zum ersten Advent heißt es wieder Musik für einen guten Zweck. Wie jedes Jahr stimmt die Stadtkapelle unter der 
Leitung von Stadtkapellmeister Clemens Losch interessierte Besucher auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Es wird wieder 
eine bunte Mischung aus Konzertwerken und weihnachtlichen Klängen zu hören geben. Der Eintritt ist frei, die Erlöse werden 
einem guten Zweck gespendet. Los geht’s am Sonntag, 3. Dezember um 18 Uhr in der Stadtkirche Langenzenn.

Eine Woche später wird es dann „märchenhaft“ in der Stadthalle. Die Musiklehrerinnen und -lehrer der Stadtkapelle führen 
ein musikalisches Märchen auf. Der gestiefelte Kater aus der Feder der Gebrüder Grimm wird mit musikalischer Unterstützung 
vorgetragen. Dieses musikalische Märchen ist nicht nur etwas für Kinder, auch Erwachsene können dabei ihren Spaß haben und 
sich vielleicht an die eigene Kindheit zurückerinnern. Start ist am Samstag, 9. Dezember um 15 Uhr in der Stadthalle.

Am dritten Advent wird die Stadtkapelle dann in unterschiedlichen Formationen auch am Langenzenner Weihnachtsmarkt zu 
hören sein. Damit geht das Jubiläumsjahr „50 Jahre Stadtkapelle Langenzenn“ dann seinem Ende entgegen. Die Musikerinnen 
und Musiker sowie der Vorstand der Stadtkapelle bedanken sich für die vielen Konzertbesucher und die erhaltene Unterstüt-
zung. Die Stadtkapelle wünscht allen Musikfreunden einen ruhigen Advent und alles Gute im neuen Jahr, in dem die Stadt-
kapelle Langenzenn natürlich wieder für sie zu hören und zu sehen sein wird.

Herzliche Einladung zur 
„Fränkischen Weihnacht“ 
in die Evang. Stadtkirche

Am Freitag 15.12.23 ab 19:00 Uhr findet in der Evang. Stadtkir-
che Langenzenn wieder eine musikalische „Fränkische Weih-
nacht“ statt.
Mehrere Kinder und Jugendliche bringen als Solisten abwech-
selnd auf verschiedenen Instrumenten adventliche und weih-
nachtliche Weisen zu Gehör.
Ferner tragen der bekannte Evang. Posaunenchor Seukendorf 
und unsere beliebte Liedertafel zum Gelingen des Abends bei.
Für dieses besinnliche Ereignis konnten auch noch mehrere 
Künstler mit Gitarre und Akkordeon gewonnen werden.
Dazwischen wird in diversen Abschnitten die biblische Weih-
nachtsgeschichte auf Fränkisch gelesen.
Die Evangelische Gemeinde Langenzenn lädt ganz herzlich 
dazu ein. Der Eintritt ist kostenlos.

"Es naht ein Licht" 

Unter diesem Titel gibt das "Ensemble Potpourri" aus Fürth 
am Freitag, den 15.12.2023 um 20.00 Uhr  ein Adventskonzert.

Kulturhof Langenzenn, kleinerSaal, Alte Zennstr.13.

Das Ensemble, bestehend aus 5 Frauen, 2 Männern und einer 
Pianistin, singt und spielt zeitgenössische Bearbeitungen al-
ter Weihnachtslieder von Arrangeuren und Komponisten wie 
John Rutter, Zoltan Kodály, Michael Aschauer, Kinley Lange 
sowie neue Kompositionen von Carsten Gerlitz, Oliver Gies, 
Lorenz Maierhofer u. a. 

Vorverkauf (mit frei wählbaren Plätzen an Tischen) über "Kul-
turhof Langenzenn, kleiner Saal"

Der Eintrittspreis beträgt 12,– �.
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Sie gehen gerne mit  Menschen um, Sie bleiben auch 
in turbulenten Situationen freundlich und gelassen? 

Dann sind Sie genau der, bzw. die Richtige für unser Team!

Wir sind eine große Kinder-, und Jugendarztpraxis und 
suchen ab September 2024 eine

Auszubildende zur Medizinischen Fachangestellten 
MFA (m/w/d)

Wir bieten eine umfassende Ausbildung und abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten in einem guten Team.

Sie schließen Ihre Schullaufbahn mit dem qualifizierenden 
oder mittleren Schulabschluss ab und fühlen sich 

angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen 

an die

Kinder- und Jugendarztpraxis Langenzenn
R. Beyrich/ Dr. D. Kreutz / K. Bohlinger

Nürnberger Str. 49
90579 Langenzenn

Tel.: 09101/9301

· Fassaden und Dächer aus Metall
· Kamin- und Erkerverblechungen
· PREFA Dach- und Fassadensysteme
· Dachrinnen und vieles mehr

Mühlsteig 63 · 90579 Langenzenn
Telefon: 09101 / 990 820 · E-Mail: info@flaschnerei-kress.de

www.flaschnerei-kress.de
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Evangelische Stadtkirche Langenzenn
Sonntag, 10. Dezember 2023 

um 17.00 Uhr

Adventskonzert
„Es ist ein Ros‘ entsprungen“

 Musik von Michael Praetorius, Samuel Scheidt,
Heinrich Schütz und Giovanni Gabrieli

 Monika Mauch, Sopran
Nele Gramß, Sopran

Instrumentalsolistinnen und - solisten

L‘ arpa festante
Kantorei und Vokalensemble Langenzenn

Leitung, Bass und Orgel: Markus Simon

 Eintritt: 15.-/10.- 
(Schüler, Studenten 5.- ermäßigt)

 Vorverkauf im Evang. Pfarramt Langenzenn 
09101/2025

und über die Chormitglieder

Eva Nohl 
Bayerische Senioren-

sportlerin 2023
Am Samstag den 11.11.2023 hat Eva 
Nohl bei der von der Bayerischen 
Staatsregierung  veranlassten Gala
"BayernSTAR 2023" des Bayerischen 
Leichtathletik-Verbands die Ehren-
urkunde als  Seniorensportlerin des 
Jahres 2023 erhalten.
Zahlreich zu ehrende Sportler sowie 
weitere 270 Gäste umrahmten die 
feierliche Galaveranstaltung in der
Stadthalle zu Neusäß ( b. Augsburg) .  
Nach den obligatorischen Grußwor-
ten der Ehrengäste  kam es u.a. in 
Anerkennung langjährigen, uner-
müdlichen Einsatzes und sportlichen 
Leistungen zur  Verleihung  Senio-
rensportlerin des  Jahres 2023 an
Eva Nohl vom TSV Langenzenn.  

Dem Publikum  wurde neben einem ausgiebigen  Diner auch 
ein kurzweiliges Rahmenprogramm mit Musik und Tanz ge-
boten.
Ausführlicher Bericht unter
ht tps: / /b lv - spor t .de /news- detail s? t x _t tnews%5Bt t _
news%5D=4424&cHash=d03bd0ecb1da29a84e7fa202a-
4d77a98

Manfred Lindner TSV Langenzenn - Leichtathletik

Ehrung mit Eva Nohl

Eva Nohl mit ihrer Ehrenurkunde

Auszug aus dem Rahmenprgramm



Wohnen Sie sicherer mit 
unseren geprüften Fenstern. 
Handeln Sie jetzt!

    Mehr Sicherheit für Ihr Zuhause
    Machen Sie es Einbrechern nicht so leicht.

www.schramm-fenster.de/einbruchschutz

Mühlsteig 26, 90579 Langenzenn
Tel. 09101 90 17 10
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Leserbrief

Stadtwerke: Wir senken die Strompreise

Danke an die Stadtwerke für das Rundschreiben und den 
tollen Flyer.
Die kwh Strom wird um bis zu 24% billiger. Welch gute Nach-
richt, doch bei genauerer Betrachtung wird der mündige Bür-
ger feststellen, dass je nach Tarif die Grundgebühr um 21 bis zu 
183 % angehoben wird (Zahlen gerundet).
Somit wird wieder mal der umweltbewusste Bürger und der 
Wenigverbraucher im Single Tarif (der selbst noch eine PV-
Anlage betreibt und einen großen Teil seines Stromes für nur 
8 ct/kwh einspeist) abgestraft.
Denn bei einem jährlichen Zukauf von 500 kwh im Jahr zahlt 
der bei einer Grundgebühr von 148 Euro ab Januar 2024 mehr 
als ohne Strompreisbremse und Preissenkung.
Trotz allem ist es erfreulich, dass wir in Langenzenn noch 
eigene Stadtwerke haben und diese auch noch andere 
Aufgaben für uns Bürger erbringen.
Dennoch sollte man mit dem Vertrauen der Bürger fairer 
umgehen und die Preise offen kommunizieren und keine 
Augenwischerei betreiben.

W. Riemer
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Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren.
Es ist wohltuend, so viel Anteilnahme zu finden.

DANKE

Erika Ziegler

für eine stumme Umarmung,
für tröstende Worte, 
gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck,
wenn die Worte fehlen,
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.

Hardhof, im November 2023

Besonderen Dank Frau Pfarrerin Schoenauer, dem Praxisteam A. Kostopoulos und 
MVZ Dres. Adamek, der Heidis Hauskrankenpflege und dem Bestattungsinstitut Vogel für 
die gute Betreuung.

Familie Ziegler

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Helga Meyer
geb. Billmann

* 02.06.1941  †16.11.2023

Für immer in unserem Herzen

Klaus Meyer
Heike Schröpfer mit Martin und Max
Markus Meyer
Emil Billmann und
im Namen aller Angehörigen

Besonderen Dank an Silvia und Doris, allen helfenden Händen 
und allen, die sich mit ihr herzlich verbunden fühlten.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im kleinen Familienkreis.

Unterwegs mit der VHS
Zwei ganz besondere Reisen möchten 
wir Ihnen bereits vor dem Erscheinen 
unserer Programmhefte für das Frühjahr-Sommersemester 
vorstellen, da die Optionsfrist für Hotels und Tickets sehr 
knapp bemessen ist.
Frühlingserwachen in Prag – 3-Tage Kulturreise mit dem Bus, 
per Boot und zu Fuß 03.05.24 – 05.05.24 – Gebühr 459,00 Euro
Begleiten Sie uns auf einen Kurztrip in die goldene Stadt Prag 
und entdecken deren kulturelle Schätze. Denn die Stadt an 
der Moldau hat tausend Gesichter und ist insbesondere im 
Frühling ein Besuchermagnet für Kreative, Nostalgiker und 
Träumer Auf der Rückreise machen wir Zwischenstopp in 
Karlsbad und begeben uns auf einen geführten Stadtspazier-
gang mit deutschsprachigem Guide. Anschließend freie Zeit 
zum Einkehren oder Shoppen. 
Im Reisepreis von 459,00 Euro sind folgende Leistungen ent-
halten: Busfahrt, Bus-Picknick mit Kaffee und Kuchen bei der 
Anreise, 2 x Übernachtung mit Frühstücksbüffet im **** Ho-
tel Holiday Inn Congress Centre Prag, 1x HP-Abendessen im 
Hotel am Anreisetag, 
1x Moldau-Schiff-
fahrt mit Musik, in-
klusive Abendessen 
am zweiten Tag, 1x 
Rundgang Prager 
Burg mit deutschspra-
chigem Guide, ca. 3 
Stunden, 1x Altstadt-
führung mit deutsch-
sprachigem Guide, 
ca. 3 Stunden, 1x 
Stadtspaziergang in 
Karlsbad mit deutsch-
sprachigem Guide, In-
klusive örtliche Frem-
denverkehrsabgabe 
für Prag und 
VHS Reisebegleitung. 
Gerne schicken wir Ih-
nen den kompletten 
Reiseablauf zu. 
2-Tage Kulturreise zu 
den Bregenzer See-
festspiele- "Der Frei-
schütz"
So. 18.08.2024 – Mo. 
19.08.2024
Gebühr 359,00 Euro
Begleiten Sie uns 
nach Bregenz, auf 
die größte Seebühne 
der Welt, deren na-
türliche Kulisse des 
Bodensees mit kei-
ner Bühne der Welt 
vergleichbar ist. Bei 
den 78. Bregenzer 
Festspielen 2024 ist 
jedoch einiges an-
ders. Zum ersten Mal 
seit langen Jahren 
der Italomania wird 
eine deutsche Oper 
aufgeführt „Der Frei-
schütz“, von Carl 
Maria von Weber, mit 
deutschsprachigen 
Sängern. Regie des 
Singspiels führt der 
Münchner Film- und 
Opernregisseur Phil-
ipp Stölzl. Er ist auch 
für das Bühnenbild 
und Lichtdesign ver-

antwortlich. Am Pult der Wiener Symphoniker wird der Ita-
liener Enrique Mazzola stehen. Die Nachfrage der Tickets ist 
so groß, dass bereits ein Viertel der Karten verkauft sind. Kein 
Wunder, denn die Bühne wurde komplett abgerissen und 
wird bis Mai neu gebaut. Der Betonkern steht bereits und auf 
ihm werden flexible, kompatible Elemente eingearbeitet, die 
man für neue Aufführungen einfacher umbauen kann. Die 
Gesamtkosten betragen 78 Millionen Euro. 
In dem Bühnenspektakel, das 1821 zum ersten Mal aufgeführt 
wurde geht es um Schuld, Sühne und Erlösung. Philipp Stölzl 
entstaubte die Texte und modernisiert zum Teil die Handlung. 
Sein Schauermärchen zeigt ein durch den 30jährigen Krieg ver-
wüstetes Dorf, nach einer verheerenden Flutkatastrophe, in-
mitten einer Winterlandschaft. Häuser stehen unter Wasser 
und umgefallene Baumstümpfe ragen aus dem See, in dem 
Gegenstände und sogar Särge umherschwimmen. In dieser 
düsteren Landschaft geht es ums nackte Überleben. Der junge 
Amtsschreiber Max möchte die Tochter des Försters heiraten. 
Dazu muss er jedoch seine Treffsicherheit als Schütze beweisen. 
Aus Angst vor einem Fehlschuss lässt er sich auf einen teufli-
schen Pakt ein. Er gießt Freikugeln in der gespenstischen Wolfs-
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Die Liedertafel 1903 Keidenzell lädt herzlich ein 

zum 

"Singen unter den Bäumen"
mit Musik und dem Langenzenner Christkind.

am 15.12.2023 
in Stinzendorf um 18:30 Uhr
in Keidenzell um 19:00 Uhr

Es gibt Glühwein, Punsch und mehr.

schlucht. Doch Max` s Kamerad hat andere, finstere Pläne….
Nach der Ankunft in Bregenz werfen wir einen Blick hinter 
die neue Seebühne, um eine Vorstellung von der gigantischen 
Bühnentechnik zu bekommen und zu hören, welchen Gefah-
ren die Interpreten ausgesetzt sind, wenn sie singend auf der 
Bühne stehen. Vor Beginn der Aufführung ist noch Zeit, sich 
bei einem Spaziergang entlang des Bodensees mit einem Glas 
Sekt an den zahlreichen Cateringpoints auf die Oper einzu-
stimmen oder einfach dem regen Treiben auf der Promena-
de zuzusehen. Beginn der Aufführung ist um 21.00 Uhr. Am 
Montagmorgen fahren wir mit dem Schiff nach Lindau und 
begeben uns auf einen Stadtspaziergang mit Führung. Nach 
der Mittagspause geht es zurück nach Langenzenn.  
Im Reisepreis von 359,00 Euro sind folgende Leistungen ent-
halten: Busfahrt, Bus-Picknick mit Kaffee und Kuchen inklusi-
ve herzhaft deftige Brotzeit bei der Anreise, 1 x Übernachtung 
mit Frühstücksbüffet im **** Hotel Krone Dornbirn, Bühnen-
führung Bregenz "Blick hinter die Kulissen" am 18.08.2024 um 
15.00 Uhr, Konzertkarte "Der Freischütz" Preiskategorie 5 für 
den 18.08.2024, 21.00 Uhr 
Schifffahrt von Bregenz nach Lindau am 19.08.2024, Stadt-
spaziergang mit Führung in Lindau am 19.08.2024, VHS Reise-
begleitung. Den genauen Reiseablauf schicken wir Ihnen ger-
ne zu. Kontakt: VHS-Langenzenn, Telefon: 09101/2024, Mail: 
info@vhs-langenzenn.de
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St. Marien
LangenzennGottesdienste

03. Dezember - Sonntag
10.30 Uhr   Eucharistiefeier mit Sonntagswecker und
    anschließendem Adventsbasar
10. Dezember - Sonntag
09.00 Uhr   Eucharistiefeier gestaltet von Cantate
16. Dezember - Samstag
14.00 Uhr   Seniorenkreis „Weihnachtsfeier“
17. Dezember - Sonntag
09.00 Uhr   Eucharistiefeier gestaltet von der Veehharfen-Gruppe

Unsere Pfarrkirche ist täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr als Ort zur 
persönlichen Einkehr und Stille geöffnet. Wenn Sie seelsorgerische Be-
ratung oder einfach ein Gespräch suchen, können Sie jederzeit einen 
der beiden Seelsorger telefonisch erreichen:

- Dekan Andre Hermany: 0177 460 4543
- Pastoralreferent Clemens Hafner: 0159 0249 9019.

Öffnungszeit des Pfarrbüros: Donnerstag von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Das Zentrale Pfarrbüro ist von Montag bis Freitag telefonisch unter 
Tel. 0911-608926 oder per Mail unter: ssb.fuerth-land@erzbistum-
bamberg.de erreichbar.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Katholische Pfarrgemeinde St. Marien Langenzenn
Breslauer Str. 2
90579 Langenzenn
Tel.  09101-990338
Fax  09101-905080
E-Mail: st-marien.langenzenn@
 erzbistum-bamberg.de
www.st-marien-langenzenn.de

Gruppen u. Kreise der Evang.-Luth. Kirchengem. Lgz.
Prinzregentenplatz · 90579 Langenzenn · Tel. 09101-2025
E-Mail: pfarramt.langenzenn@elkb.de
Homepage: www.kirche-langenzenn.de
Pfarramt: Öffnungszeiten Mo.-Fr. 09.00-13.00 Uhr

Mi 08.45 Uhr Mini-Club für Kinder von 0-3 Jahren
Do 09.15 Uhr Mini-Club für Kinder von 0-3 Jahren
   Fr. Jäger, Tel.: 0151-24031408
Di  14.00 Uhr Seniorenkreis (immer 1. u. 3. Di im Monat)
  Gemeindesaal, Prinzregentenplatz 2, Langenzenn
   Fr. Landauer Tel. 2927
   Fr. Wündrich Tel. 2178
   Fr. Steigleder Tel. 1573
Mi   09.00 Uhr Frauenfrühstückstreffen
   Fr. Steyer Tel. 9524
   Fr. Bannert Tel. 6108
  13.30 Uhr Seniorentreff (immer am 3. Mi im Monat)
  Gemeindehaus Laubendorf
   Fr. Meier Tel. 09102-1803
Do  18.00 Uhr Frauenkreis
   Fr. Schoenauer Tel. 09102-1803
Infos zu den Hauskreisen bei Dekan Schuster Tel. 2025
Sozialpsychiatrischer Dienst Fr. Klement, Tel. 0911-9756670
Kirchenmusik
Di   19.30 Uhr Kantorei  Hr. Simon Tel. 7380
Mi  19.30 Uhr Vokalensemble
    Hr. Simon Tel. 7380

Neue Gruppenmitglieder sind immer herzlich willkommen!
(In den Schulferien finden keine Gruppen und Kreise statt!)

Gottesdienste – Ev.-Luth. Kirchengemeinde Langenzenn/Roßendorf/
Keidenzell/Laubendorf für die Zeit vom 02.12.2023 bis 19.12.2023

02. Dez. Samstag
16.00 Uhr Langenzenn, Mäusegottesdienst an der Orgel, 
  Treffpunkt im Kreuzgang an der Kirchentür
  (Pfarrerin Schoenauer und Team)
03. Dez. Sonntag - 1. Advent
08.45 Uhr Laubendorf, Gottesdienst mit Abendmahl
  (Pfarrerin Schoenauer)
10.00 Uhr Langenzenn, Gottesdienst (Pfarrerin Schoenauer)
18.00 Uhr Langenzenn, Benefizkonzert zum 1. Advent mit 
  Stadtkapelle Langenzenn
07. Dez. Donnerstag
19.00 Uhr Heinersdorf, Adventsfeier, Gasthaus Frühwald
  (Pfarrerin Schoenauer)
08. Dez. Freitag
17.00 Uhr Langenzenn, Adventsgottesdienst der Kita 
  „Regenbogen“ (Pfarrerin Schoenauer und Kita-Team)
09. Dez. Samstag
18.00 Uhr Keidenzell, Gottesdienst mit Abendmahl
  (Pfarrer Stauch)
10. Dez. Sonntag - 2. Advent
09.00 Uhr Roßendorf, Gottesdienst mit Abendmahl
  (Pfarrer Stauch)
10.00 Uhr Langenzenn, Familiengottesdienst
  (Pfarrerin Schoenauer und Team)
17.00 Uhr Langenzenn, Konzert zum 2. Advent „Es ist ein Ros‘
  entsprungen“ mit Markus Simon - Musik von Michael
  Praetorius u.a.
15. Dez. Freitag
19.00 Uhr Langenzenn, Fränkische Weihnacht mit Herrn Sellner
  und Dekan Schuster
17. Dez. Sonntag - 3. Advent
09.00 Uhr Laubendorf, Gottesdienst (Pfarrer Stauch)
10.00 Uhr Langenzenn, Gottesdienst mit Abendmahl
  (Pfarrer Stauch)
19.00 Uhr Langenzenn, Konzert - Swinging Christmas
  Swingende Musik zur Weihnachtszeit mit Markus
  Simon, Klaus Weinmann und Emil Hubner
19. Dez. Dienstag
17.30 Uhr Langenzenn, Weihnachtsgottesdienst des KiGa
  „Pusteblume“ (Dekan Schuster und  
  KiGa-Team)

Alle Termine unter Vorbehalt, aktuelle Termine 
können Sie 

auf unserer Homepage entnehmen!

Kirchenanz. Kirchfembach Evang.-Luth. Pfarramt Tel. 09101-990389
Gottesdienste und Veranstaltungen vom 01.12.23 bis 17.12.23
Fr 01.12. 19.30 Uhr Adventliche Andacht des Posaunenchores in
   Kirchfembach Ortsmitte
So 03.12. 09.00 Uhr Gottesdienst in Kirchfembach
Mi 06.12. 18.30 Uhr Abendgebet in Hagenbüchach
Do 07.12. 19.00 Uhr Adventliche Andacht des Posaunenchores in
   Hagenbüchach Ortsmitte
Fr 08.12. 16.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
   Hagenbüchach
Sa 09.12. 17.00 Uhr 7. Fränkische Weihnacht in Kirchfembach
So 10.12. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Flötenensemble aus
   Herzogenaurach in Kirchfembach
  11.00 Uhr Gottesdienst 3x3 mit dem Kindergarten
   Hagenbüchach
Di 12.12. 14.00 Uhr Frauenkreis: Weihnachtsfeier (Hirten mit Feuer
   und Krippenspiel), Gemeindehaus Hagenbüchach
Sa 16.12. 15.00 Uhr Konfitag im Gemeindehaus Emskirchen
  18.45 Uhr Adventliche Andacht des Posaunenchors in
   Mausdorf
So 17.12. 09.00 Uhr Gottesdienst in Kirchfembach

Dienstags um 9 Uhr Mutter-Kind-Gruppe,
Dienstags um 19 Uhr Projektchor,

Donnerstags um 19.30 Uhr Posaunenchorprobe
im Gemeindehaus Hagenbüchach.

Landeskirchliche Gemeinschaft und Jugendverband - EC, 
Pilgerstraße 3 - 90579 Langenzenn
www.LKG-Langenzenn.de, www.facebook.de/EC-Langenzenn, 
Kontakt: Barbara Kanzler, Tel. 9294. 
Gemeindereferentin: Dorothea Ulm, Tel. 09161-829399



Seite 39 - Nr. 21 / 01.12.2023 Redaktioneller Teil  LANGENZENN aktuell

Impressum
Herausgeber:
Satz Studio Schuh - Verlag
Helmut Schuh
Tannenstraße 22
90579 Langenzenn
Tel. 09101-2364
Fax 09101-990397
langenzenn-aktuell@t-online.de
Verantwortlich für das Amts-
blatt und die Mitteilungen der 
Stadt Langenzenn:
Stadt Langenzenn 
Friedrich-Ebert-Straße 7
90579 Langenzenn
Auflage: 6.000 Exemplare
LANGENZENN aktuell wird im 
14-tägigem Rhythmus kostenlos 
an alle Haushalte in Langenzenn 
und den Ortsteilen verteilt.
Mit Namen gekennzeichnete 
Berichte geben die Meinung des 
Verfassers wieder und nicht die 
der Redaktion.
Für Satzfehler wird keine Haf-
tung übernommen.
Beilagen auf Anfrage!
Für Berichte im redaktionellen 
Teil von LANGENZENN aktuell 
besteht kein Anspruch auf eine 
Veröffentlichung. Wir werden 
jedoch versuchen, soviel wie 
möglich zu berücksichtigen.
Alle Teile sind urheberrechtlich 
geschützt und nicht zur ander-
weitigen Verwendung freigege-
ben! Nachdruck ist verboten!
© Copyright by s_design@t-online.de
Wir drucken auf 100% 
FSC-Zertifiziertes Papier

Bitte beachten!
Redaktionsschluss
für „LANGENZENN aktuell“
Nr. 22 - 2023 ist Mittwoch,

6. Dezember 2023
Verteilung am Freitag,

15. Dezember 2023

Kleinanzeigen
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Jede Zeile kostet 3,00 € zuzügl. 19% Mwst. = 3,57 €
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Tannenstraße 22 · 90579 Langenzenn
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Für den Auftrag erhalten Sie nach dem Erscheinen eine Rechnung.
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Fliesen Ehemann
Langenzenn

Verlegung und Beratung
T.: 09101-7448.

Wir kaufen Wohnmobile + 
Wohnwagen, T.: 03944-361 60
www.wm-aw.de, Wohnmobil-
center am Wasserturm.

Biete Hausmeister-Service 
wie z.B. kl. Reparaturen im 

Haushalt, Maler- und Tapezier-
arbeiten, Verlegen von Panel- 
und anderen Böden, Garten-
pflege und Außenarbeiten, 

Hausmeisterdienst Sebastian 
Rduch, T.: 0160-91644159.

Übernehme Gartenarbeiten 
aller Art, Heckenschnitt 
sowie Pflaster-, Zaun-, 

Bagger- und Erdarbeiten,
T.: 0177-7575492.

Altersgerechter Badumbau.
Bad Neugestaltung. Fliesen- 

und Silikonarbeiten. 

Fa. Hacker 
Baudienstleistungen 

T.: 09103-79 62 67 
E-Mail: info@fliesenhacker.de

Frische Kartoffeln
Neue Ernte 2023

in Roßendorf
Lieferung möglich

T.: 09103-2114.
NEUERÖFFNUNG

Spielzeug aus Holz 
und Gebrauchsartikel

Freitag, 15.00-18.00 Uhr
Samstag, 9.00-12.00 Uhr

Klaus Weimer
Nürnberger Str. 26, Lgz.

(Ecke Gewerbestr.), T.: 8244

Studentin gibt Nachhilfe in 
Mathe + Chemie, 60 Min. 15 � 

Tel. 015731639746

Pia Geisler Mobile Friseurin
T.: 0152-04144598.

Klavierunterricht,
der Spaß macht, in Lgz., 

T.: 0176-41668938.

Suche trockene Garage o. 
Kellerabteil in Langenzenn 
zum Mieten. Garage ger-
ne auch zum Kauf in Lan-
genzenn, T.: 0172-6009187.

Älteres Ehepaar sucht 2 - 2 1/2 
Zimmer-Whg. in Langenzenn, 
EG, Chiffre-Nr. 01/21.

7. bis 23. Dezember

neben Eiscafe Carlo, Raindorfer Weg 1 
90579 Langenzenn

Assel Michael
Fürther Str. 17  ·  90579 Keidenzell
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Die Werbeagentur in Langenzenn
Wir gestalten auch Ihre Drucksachen 
Druckservice • Drucke bis DIN A0+ 
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Advents- und Weihnachtszeit
Zeit für besinnliche Stunden
Zeit, einander zu beschenken

 Wir bieten Ihnen viele
attraktive Geschenkideen aus fairem Handel:
 Kunsthandwerk – Spielwaren – Schmuck

Lederwaren – Schals und Tücher
Ein erlesenes Kaffee- und Teesortiment

leckere Schokoladen – Weihnachtsdekorationen
 wir erstellen auch Geschenkkörbe für jeden Geschmack

Weltladen Langenzenn – Rosenstraße 5 
90579 Langenzenn  –  Tel. 0 91 01 / 90 50 09

E-Mail: fairerhandel@weltladen-langenzenn.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr. 09.00 – 12.30 Uhr
Mo, Di, Do, Fr. 14.30 – 18.00 Uhr

Sa. 09.00 – 12.30 Uhr


